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1. Was ist das Ziel der Forderung?

Gefordert werden der kostenreduzierte Neubau von preisglinstigen Mietwohnungen oder die Er-
weiterung von Gebauden in Hamburg fur alle Haushalte, die bestimmte Einkommensgrenzen
einhalten, insbesondere fiir Familien, Menschen ab 60 Jahre und Behinderte. Eine Uberschrei-
tung der Einkommensgrenze nach MalRgabe von § 8 des Hamburgischen Wohnraumférderungs-
gesetz (HmbWoFG) um bis zu 100 % ist zulassig. Als Nachweis gilt der Wohnberechtigungs-
schein flr den 2. Férderweg.

2. Wer kann Antrage stellen?
Antrage kénnen von der Eigentimerin oder vom Eigentimer oder von den Erbbauberechtigten

eines geeigneten Grundstlcks gestellt werden.

Im Falle einer Aufteilung nach dem Wohnungseigentumsgesetz missen alle zu férdernden Woh-
nungen in einem Wohnungseigentumsrecht zusammengefasst sein. Einzelne Wohnungseigen-
tumsrechte an einzelnen Wohnungen werden nicht geférdert.

3. Welche MaBnahmen werden wie gefordert?

Die Forderung ist modular aufgebaut: Es gibt ein verpflichtendes Grundmodul, das durch ver-
schiedene frei wahlbare Module erganzt werden kann. Die Férderung erfolgt durch zinsverbilligte
Darlehen, laufende und einmalige Zuschtisse Uber einen Zeitraum von 30 Jahren.

Es wird empfohlen, die Vorschlage des Hamburg-Standards zur nachhaltigen Senkung der Bau-
kosten im Wohnungsneubau umzusetzen.

Ab dem 11. Jahr gilt eine Offnungsklausel zur Anpassung von Férderbedingungen in Zeiten hé-
herer Inflation.

Kombination des 1. und 2. Férderwegs

Um in den geférderten Neubaubestéanden eine angemessene soziale Durchmischung zu gewahr-
leisten, muss bei Bauvorhaben mit mehr als 30 geférderten Wohneinheiten quartiersbezogen
mindestens auch ein Drittel aller insgesamt geférderten Wohnungen im 1. Férderweg errichtet
werden.

Kombination des 1., 2. und 3. Férderwegs

Sofern auch eine Inanspruchnahme des 3. Férderwegs erfolgt, missen bei Bauvorhaben mit
mehr als 30 geférderten Wohneinheiten quartiersbezogen mindestens 30 % aller insgesamt ge-
férderten Wohnungen im 1. Férderweg und mindestens 20 % im 2. Férderweg errichtet werden.
Die Inanspruchnahme des 3. Forderwegs ist auf maximal 50 % beschrankt.

Zur Zielerreichung sind Kooperationen unterschiedlicher Investierender grundsatzlich zulassig,
sofern sich diese hierzu gegenuber der Hamburgischen Investitions- und Férderbank (IFB Ham-
burg) schriftlich verpflichten und erkennbar ist, dass die notwendigen Férdervoraussetzungen vo-
raussichtlich zeitgleich erfillt werden kénnen.

Die IFB Hamburg ist berechtigt, interessierte Investierende fiir solche Kooperationen aktiv zu ak-
quirieren.
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3.1 Grundmodule

3.1.1  Neubau von Mietwohnungen

Die Schaffung von Mietwohnungen in Mehrfamilienhausern wird mit Darlehen und laufenden Zu-
schissen geférdert.

IFB-Forderdarlehen |
Das Grunddarlehen betragt 1.500 €/m? férderfahiger Wohnflache.

Laufende Zuschiisse

Die laufenden Zuschulsse sind von der Hohe des Grundstiickswerts und der Grolde des Bauvor-
habens abhangig.

Bei Grundstiicken, die von der oder dem Investierenden eingebracht werden, wird der Verkehrs-
wert in Hohe des Bodenrichtwertes des Gutachterausschusses oder in Hohe des durch ein Gut-
achten einer oder eines offentlich bestellten und vereidigten Sachverstandigen ermittelten Wertes
zur Bemessung der laufenden Zuschiisse gemal nachfolgender Tabelle berlicksichtigt.

Bei Grundstlicken, die innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren vor Antragstellung aus Bestanden
des Landesbetriebs Immobilienmanagement und Grundvermdgen auf der Grundlage der Blrger-
schaftsdrucksachen 20/14365 (Direktvergaben) bzw. 21/18514 (Konzeptausschreibungen) er-
worben wurden, wird der Verkehrswert in Hohe des Bodenrichtwertes des Gutachterausschusses
oder in Hohe des durch ein Gutachten einer oder eines 6ffentlich bestellten und vereidigten Sach-
verstandigen ermittelten Wertes zur Bemessung der laufenden Zuschiisse bis maximal 600 €/m?
Wohnflache beriicksichtigt.

Grundstiickswert fiir die ersten 1.300 m? Fl. | ab 1.300 bis 3.500 m? Fl. | ab 3.500 m? FI.

bis 600 €/m? WHl. 3,85 €/m? Wfl. mtl. 3,70 €/m? Wfl. mtl. 3,55 €/m? Wfl. mtl.
601 bis 700 €/m?2 Wil. 4,05 €/m? WHl. mtl. 3,90 €/m2 WHl. mtl. 3,75 €/m? WHl. mtl.
701 bis 800 €/m? WHl. 4,25 €/m? WHl. mtl. 4,10 €/m? WHl. mtl. 3,95 €/m? WHl. mtl.
801 bis 900 €/m?2 Wil. 4,45 €/m? WHl. mtl. 4,30 €/m? WHl. mtl. 4,15 €/m? WHl. mtl.
901 bis 1.000 €/m> Wfl. | 4,65 €/m? Wfl. mtl. 4,50 €/m? WHl. mtl. 4,35 €/m? WHl. mtl.
1.001 bis 1.100 €/m? WHl. | 4,85 €/m? WHl. mtl. 4,70 €/m? WHl. mtl. 4,55 €/m? WHl. mtl.
1.101 bis 1.200 €/m? WHl. | 5,05 €/m? WHl. mtl. 4,90 €/m? WHl. mtl. 4,75 €/m? WHl. mtl.
1.201 bis 1.300 €/m2 WAl. | 5,25 €/m? WHl. mtl. 5,10 €/m? Wfl. mtl. 4,95 €/m2 WHl. mtl.
1.301 bis 1.400 €/m? WHl. | 5,45 €/m? WHl. mtl. 5,30 €/m? Wfl. mtl. 5,15 €/m? Wfl. mtl.
1.401 bis 1.500 €/m? WHl. | 5,65 €/m? WHl. mtl. 5,50 €/m? Wfl. mtl. 5,35 €/m? Wfl. mtl.
1.501 bis 1.600 €/m? WHl. | 5,85 €/m? Wfl. mtl. 5,70 €/m? Wfl. mtl. 5,55 €/m? Wfl. mtl.
1.601 bis 1.700 €/m? WHl. | 6,05 €/m? Wfl. mtl. 5,90 €/m? Wfl. mtl. 5,75 €/m? Wfl. mtl.
1.701 bis 1.800 €/m? WHl. | 6,25 €/m? Wfl. mtl. 6,10 €/m? Wfl. mtl. 5,95 €/m? Wfl. mtl.
1.801 bis 1.900 €/m? WHl. | 6,45 €/m? WHl. mtl. 6,30 €/m? WHl. mtl. 6,15 €/m? WHl. mtl.
ab 1.901 €/m? WHl. 6,65 €/m? Wfl. mtl. 6,50 €/m? WHl. mtl. 6,35 €/m? WHl. mtl.

Bauvorhaben unterschiedlicher Segmente einschlieBlich frei finanzierter Gebaudeteile, die im
zeitlichen und oértlichen Zusammenhang entstehen, werden als ein Bauvorhaben bewertet.
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3.1.2 Erweiterung von Wohnflachen (z. B. Dachgeschossausbauten, Umwandlung ge-
werblicher Flachen, Umbau von Biiros in Wohnungen)

Die mit wesentlichem Bauaufwand verbundene Erweiterung von Wohnflachen zur Schaffung von
neuen Wohnflachen/Wohnungen wird entsprechend § 4 Absatz 2 Hamburgisches Wohnraumfor-
derungsgesetz (HmbWoFG) mit Darlehen und laufenden Zuschissen geférdert. Es handelt sich
dabei um Maflnahmen wie zum Beispiel Dachgeschossausbauten, Anbauten, Aufstockungen
und Umwandlung von nicht oder nicht mehr zu Wohnzwecken genutzten Flachen in Wohnfla-
chen.

Bei Umnutzungen von Bestandsgebauden ist ein Endenergiebedarf < 120 kWh/m?a Férdervo-
raussetzung. Der Endenergiebedarf ist durch Vorlage des Energieausweises (Verbrauchs- oder
Bedarfsausweis) spatestens bei Fertigstellung nachzuweisen.

Bei Erweiterung kann in Abstimmung mit der IFB Hamburg von den planerischen und technischen
Anforderungen in angemessener Weise abgewichen werden, wenn dies aufgrund der besonde-
ren Gegebenheiten des vorhandenen Gebaudes erforderlich ist.

Die Zins- und Bindungslaufzeit betragt 30 Jahre.
Darlehen

Das IFB-Fdrderdarlehen | betragt bis zu 2.000 €/m? férderfahiger Wohnflache bzw. bis zu 100 %
der von der IFB Hamburg anerkannten Bau- und Baunebenkosten der Erweiterung.

Die gegebenenfalls anfallenden Kosten fiir stadtbildprdgende Backsteinfassaden werden in die-
sem Programm mitgeférdert.

Das IFB-Forderdarlehen | kann unter Beachtung der Beihilfevorschriften der Europaischen Union
und nach bankwirtschaftlichem Ermessen der IFB Hamburg bis zur SchlieBung der Gesamtfinan-
zierung durch ein weiteres IFB-Forderdarlehen Il erganzt werden.

Entscheidet die IFB hiernach iiber eine ausschlieBliche Gewahrung des I. IFB-Forderdarlehens
kann ein Teil der hierdurch entfallenen Subvention auf den laufenden Zuschuss angerechnet
werden.

Laufende Zuschiisse
Siehe Grundmodul 3.1.1.
Laufender Zuschuss fiir Forderung ohne Darlehen bei Erweiterungen

Anstelle von Darlehen kénnen fir Wohnungen, die im Rahmen der Erweiterung entstehen, lau-
fende Zuschisse gewahrt werden. Die H6he der Zuschisse bemisst sich nach untenstehender
Tabelle. Die Auszahlung erfolgt bei Nachweis des Bezugs durch berechtigte Mieterinnen oder
Mieter.

Grundstiickswert Laufender Zuschuss
bis 600 €/m? WAl 6,25 €/m2 Wfl. mtl.
601 bis 700 €/m? Wil 6,45 €/m2 Wfl. mtl.
701 bis 800 €/m? WHl. 6,65 €/m2 Wfl. mtl.
801 bis 900 €/m? WHl. 6,85 €/m2 Wfl. mtl.
901 bis 1.000 €/m? WHl. 7,05 €/m2 WAl. mtl.
1.001 bis 1.100 €/m?2 WAl 7,25 €/m2 Wfl. mtl.
1.101 bis 1.200 €/m?2 WAl 7,45 €/m2 Wfl. mtl.
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Grundstiickswert Laufender Zuschuss
1.201 bis 1.300 €/m2 WAl 7,65 €/m2 Wfl. mtl.
1.301 bis 1.400 €/m?2 WAl 7,85 €/m2 Wfl. mtl.
1.401 bis 1.500 €/m?2 Wil. 8,05 €/m2 Wfl. mtl.
1.501 bis 1.600 €/m?2 WAl 8,25 €/m2 Wfl. mtl.
1.601 bis 1.700 €/m? Wil. 8,45 €/m2 Wfl. mtl.
1.701 bis 1.800 €/m?2 Wil. 8,65 €/m2 Wfl. mtl.
1.801 bis 1.900 €/m?2 WAl 8,85 €/m2 Wfl. mtl.
ab 1.901 €/m2 WHl. 9,05 €/m2 Wfl. mtl.

3.1.3 Barrierereduzierte Grundausstattung

Wohnungsneubauten mit mindestens vier Geschossen und mindestens 10 geférderten WE pro
Treppenhaus sind mit einer barrierereduzierten Grundausstattung zu bauen, die mit einem pau-
schalen Zuschuss je WE geférdert wird:

Barrierereduzierte Grundausstattung...........ccccvviiiiiiiiiccc e 1.650 €/ WE
Barrierereduzierte Grundausstattung mit barrierefreiem Freisitz............ccccccceviienn. 3.200 €/WE

Die Anforderungen werden im Anhang dieser Forderrichtlinie erldutert.

3.2 Ergidnzungsmodule

Die nachfolgend aufgefuhrten Ma3nahmen kdénnen ergédnzend zu den Grundmodulen gefordert
werden.

Mischnutzung von Gebauden: Bei einer Mischnutzung innerhalb der geforderten Gebaude (auch
gewerblich genutzte oder frei finanzierte Gebaudebereiche) wird die Férdersumme von einmali-
gen Zuschissen, sofern nicht anders unter den einzelnen Punkten geregelt, entsprechend den
Flachenanteilen anteilig reduziert.

3.2.1 IFB-Forderdarlehen li

Das Grunddarlehen kann unter Beachtung der Beihilfevorschriften der Europaischen Union und
nach bankwirtschaftlichem Ermessen der IFB Hamburg bis zur Schliefung der Gesamtfinanzie-
rung durch ein weiteres Darlehen erganzt werden.

Entscheidet die IFB Hamburg hiernach Uber eine ausschliel3liche Gewahrung des IFB-Forderdar-
lehens | kann ein Teil der hierdurch entfallenen Subvention auf den laufenden Zuschuss ange-
rechnet werden.

3.2.2 Energiesparendes Bauen

Der Einfluss der Treibhausgas-Emissionen Uber den gesamten Lebenszyklus der Gebaude in der
Forderung wird mit fortschreitender Dekarbonisierung der Energieversorgung starker beriicksich-
tigt werden. Um die Klimaschutzziele im Sektor Private Haushalte zu erreichen, miissen Mal}-
nahmen zur Dekarbonisierung der Warmeversorgung, Mallhahmen zur Reduzierung der grauen
Treibhausgas-Emissionen und auch weiterhin EnergieeffizienzmaRnahmen durchgefiihrt wer-
den.

Der gesetzlich verpflichtende energetische Standard ist ausreichend fir die Inanspruchnahme
einer Forderung.
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Eine besonders energiesparende Bauweise, die Uber den Mindeststandard hinausgeht, wird
Ubergangsweise bis Ende 2026 zusatzlich durch laufende Zuschisse gefoérdert. Diese werden
Uber 10 Jahre ausgezahit.

Die Auszahlung erfolgt nach Fertigstellung und Vorlage eines Testats durch die Energieberaten-
den oder Qualitatssichernden. Die energetischen Standards und ihre Méglichkeiten zum Nach-
weis werden im Anhang erlautert.

IFB-Effizienzhaus-40 ...........ooomrmeeeeeeeeeeeeeeee e 76,50 €/m? forderfahiger WHl.
IFB-Effizienzhaus-40 mit Warmerlickgewinnung ..........cccocceeeeiieeeenns 187 €/m? forderfahiger WAl.
IFB-PasSiVNaUS .........ccuuiiiiiiiiie e 187 €/m? forderfahiger WAl.
IFB-Niedrigstenergie-Haus ... 202 €/m? forderfahiger WHl.

Sofern unter den gegebenen Rahmenbedingungen — Verhaltnis der Wohnflache zu der fir die
Energieerzeugung nutzbaren Hillflache (Dach und ggf. Fassade), Ausrichtung des Gebaudes,
Verschattung usw. — auch ein Mehrfamilienhaus als Effizienzhaus-Plus realisiert werden kann,
wird ein Zuschuss in Hohe von 222 €/m? férderfahiger Wfl. gezahlt.

3.2.3 Nachhaltiges Bauen

Der Einsparung von CO:2 beim Bau von Wohngebauden kommt eine zukinftig immer wichtigere
Bedeutung zu. Beim Bau von Wohngeb&uden kénnen entweder das technologieoffene Forder-
modul Einsparung von grauen Emissionen genutzt werden oder mit einer Ubergangsfrist bis Ende
2026 die Module Holzbauférderung in Verbindung mit QS Holzbau, Nachhaltige Dammstoffe und
Zertifikate.

3.2.3.1 Reduktion der grauen Emissionen aus der Gebdudekonstruktion

Gefordert werden durch Neubau oder Umnutzung neu geschaffene Wohnflachen, die geringere
graue Emissionen als eine konventionelle Massivbaukonstruktion, bezogen auf die Konstruktion
des Gebaudes umgerechnet auf einen Betrachtungszeitraum von 50 Jahren, aufweisen.

Die Zuschusshéhe richtet sich nach dem Ergebnis des berechneten Treibhauspotenzials der Ge-
baudekonstruktion pro Quadratmeter Nutzungsflache (NUF) und Jahr. Die genaue Hohe ergibt
sich aus der Interpolation zwischen den folgenden Grenzwerten:

Beispielhafte Zuschusshohen

Treibhauspotenzial der Zuschusshohe
Gebaudekonstruktion pro m? Wohnflache (gerundet auf ganze Eu-
pro m? Nutzungsflache und Jahr robetrage)

9 kg CO2-Aq. 20 €/m? WAl

8 kg CO2-Aq. 73 €/m? Wil

7 kg CO2-Aq. 127 €/m2 WHl.

6 kg CO2-Aq. 180 €/m?2 WHl.

5 kg CO2-Aq. 233 €/m? Wil.

4,5 kg CO2-Aq. 260 €/m? WHl.

Die Berechnung der Okobilanzierung hat nach den ,Bilanzierungsregeln des Qualitatssiegels
Nachhaltiges Gebaude (QNG) fir Wohngebaude® zu erfolgen, wobei nur die Berechnung des
Treibhauspotenzials der Kostengruppe (KG) 300 erforderlich ist. Sofern Bauwerksteile und Anla-
gen der KG 500 fir den Gebaudebetrieb notwendig sind, wie z. B. die Einhausung einer Luft-
Wasser-Warmepumpe, sind diese ebenfalls zu erfassen.
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Zur Durchfuhrung der Bilanzierung und Bestatigung der ermittelten Werte im Rahmen der Foérde-
rung berechtigt sind Personen, die auf der Energieeffizienz-Expertenliste der dena
(https://www.energie-effizienz-experten.de/) mit der Zusatzqualifikation fir Lebenszyklusanalyse
(LCA) eingetragen sind.

Auszuweisen sind die Ergebnisse mithilfe der Ergebnistabelle, die auf der Homepage der IFB
Hamburg als Download zur Verfligung steht. Es erfolgt eine Umrechnung von der bei der Lebens-
zyklusanalyse gangigen Nettoraumflache (NRF) auf Nutzungsflache (NUF). Der Nutzflachenbe-
zug dient der besseren Vergleichbarkeit und entspricht der Empfehlung des Bundesinstituts fir
Bau-, Stadt- und Raumforschung im Rahmen der Okobilanzierung die NUF zu berlicksichtigen.

Die Ergebnistabelle sowie die darin aufgefihrten Anlagen missen mit dem Fdrderantrag einge-
reicht werden. Die Werte der Ergebnistabelle sind nach Fertigstellung zu betatigen bzw., sofern
Anderungen am Bewilligungszustand vorgenommen werden, sind die Unterlagen in korrigierter
Form erneut einzureichen.

Die fUr den Forderbaustein bendtigte Lebenszyklusanalyse (LCA) wird mit einem pauschalen Zu-
schuss von 5.150 € gefordert. Voraussetzung hierfir ist, dass die LCA nicht im Kontext eines
Qualitatssiegels Nachhaltiges Gebaude bzw. einer KIW-Fdrderung erstellt wurde.

3.2.3.2 Nachhaltige Dammstoffe

Der Einsatz von nachhaltigen Dammstoffen wird libergangsweise noch bis Ende 2026 im Modul
.Nachhaltige Dammstoffe* gefordert. Ab 2027 werden entsprechende MalRnahmen ausschliel3-
lich im Férdermodul 3.2.3.1 ,Reduktion der grauen Emissionen aus der Gebaudekonstruktion®
gefordert.

Der Einsatz von Dammstoffen mit dem Gutezeichen ,Blauer Engel“ RAL-UZ 132 bzw. Warme-
dammverbundsystemen RAL-UZ 140 oder dem natureplus-Siegel an Fassaden, auf Flachda-
chern, auf obersten Geschossdecken sowie an Kellerdecke/Sohle wird mit einem einmaligen Zu-
schuss von 18,50 €/m? Bauteilflache geférdert.

Der pruffahige Nachweis der Fassadenflache liegt bei der oder dem Investierenden.

Eine Mischkonstruktion von zertifizierten und nicht zertifizierten Dammstoffen in einem Bauteil
(Sandwichaufbau) wird nicht gefordert.

Bei einem Warmedammverbundsystem mussen alle Schichten (ausgenommen Klinkerriemchen)
in einem System zertifiziert sein.

Im Férdermodul Anderung (Bestandsbauten) muss der neu aufgebrachte Dammstoff vollstéandig
aus zertifizierten Materialien bestehen.

3.2.3.3 Holzbauférderung

Der Einsatz von Holz in der Gebaudekonstruktion wird Gbergangsweise noch bis Ende 2026 im
Modul ,Holzbauférderung® geférdert. Ab 2027 werden entsprechende Malinahmen ausschliel3-
lich im Férdermodul 3.2.3.1 ,Reduktion der grauen Emissionen aus der Gebaudekonstruktion®
gefordert.

Der Einsatz von Holz in der Gebaudekonstruktion wird mit 1,35 € je Kilogramm Holzprodukt ge-
fordert.

Fir die Gewahrung von Fordermitteln bei der Holzbauférderung muss eine begleitende Qualitats-
sicherung fir den Holzbau (QS-H) durchgefihrt werden. Details zur Qualitatssicherung finden
Sie im Anhang.
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Als Férdervoraussetzung muss das eingesetzte Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft stammen,
fest im Gebaude verbaut und Teil der Konstruktion sein. Der Einsatz von Holz in Dammstoffen,
die bereits nach 3.2.3.2 gefordert werden, ist von der Férderung ausgeschlossen.

Forderfahig sind:

= Holzprodukte in der Konstruktion im Sinne der Férderung sind alle Vollholzprodukte (Schnitt-
holz, Hobelware etc.), Holzwerkstoffe (Spanplatten, Faserplatten etc.) sowie Produkte des
konstruktiven Holzbaus (Brettsperrholz, Brettschichtholz etc.). Der reine Holzanteil in diesen
Produkten muss wenigstens 80 % der Produktmasse entsprechen.

=  Die Produkte missen fest im Gebaude verbaut und Teil der Konstruktion sein. Maligebend
hierfur ist eine Zuweisung zu einer der Kostengruppen 331, 341, 351 oder 361 sowie sinn-
geman Stutzen, elementierte Bauteile und flllende Ddmmungen nach DIN 276. Nicht for-
derfahig sind: Fenster, Tiren, Bekleidungen und nicht fillende Dammungen.

= Der Nachweis der férderfahigen Menge erfolgt auf dem IFB-Formblatt fir den ,Einsatz von
Holzprodukten®. Dachkonstruktionen aus Holz werden nur geférdert, sofern die Dachkon-
struktion eine Neigung von 20° unterschreitet.

3.2.3.4 Zertifikate fiir Nachhaltiges Bauen

Die Zertifizierung fir Nachhaltiges Bauen wird Ubergangsweise noch bis Ende 2026 gefdrdert.
Ab 2027 werden MalRnahmen zur Reduzierung von CO:2 ausschlief3lich im Férdermodul 3.2.3.1
»Reduktion der grauen Emissionen aus der Gebaudekonstruktion® geférdert.

Fur die Zertifizierung im Rahmen eines der folgenden Gebaudezertifizierungssysteme (in der je-
weils hochsten Qualitatsstufe) wird ein einmaliger Zuschuss gezahlt von 31 €/m? férderfahiger
Wil. fir:

= Deutsche Gesellschaft fur Nachhaltiges Bauen (DGNB): Stufe Platin

=  DGNB Sonderauszeichnung Umweltzeichen (HafenCity Hamburg): Basis DGNB Stufe Platin
= Qualitatssiegel Nachhaltiges Gebaude (QNG): Stufe Premium

oder ein einmaliger Zuschuss von 16 €/m? forderfahiger Wfl. fur:

= Bewertungssystem Nachhaltiger Wohnungsbau (NaWoh):

Erflullung des IFB-definierten NaWoh-Anforderungsprofils (siehe Mindestanforderungen
nachhaltiges Bauen / NaWoh Standard)

Bei diesem Bewertungssystem ist von der oder dem Antragstellenden die durchgehende
Begleitung von Planungs- und Bauprozess durch eine oder einen dem Bewertungssystem
immanente Sachverstandige bzw. immanenten Sachverstandigen zu bestatigen. Diese bzw.
dieser ist der IFB Hamburg gegenilber zu benennen.

= Qualitatssiegel Nachhaltiges Gebaude (QNG): Stufe Plus

=  Deutsche Gesellschaft fir Nachhaltiges Bauen (DGNB): Stufe Gold. In den Themengebieten
ENV, SOC und TEC muss ebenfalls jeweils mindestens Gold (65 %) erreicht werden.

= DGNB Sonderauszeichnung Umweltzeichen (HafenCity Hamburg): Basis DGNB Stufe Gold
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3.2.4 Barrierefreie Ausstattung

3.2.4.1 Barrierefreie und rollstuhlgerechte Wohnungen

MaRnahmen fir barrierefreies Bauen nach Hamburgischer Bauordnung (HBauO) mit einer Bafrei-
oder WA/BG Bindung fir besondere Zielgruppen werden durch einmalige Zuschiisse geférdert.

Gefordert werden Wohnungen fir Menschen mit Behinderungen, die langfristige korperliche, see-
lische, geistige oder Sinnesbeeintrachtigungen haben, welche sie in Wechselwirkung mit
verschiedenen Barrieren an der vollen, wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe an der Ge-
sellschaft hindern kénnen, sowie fir altere Menschen, von denen im Regelfall mindestens eine
Person das 60. Lebensjahr vollendet hat.

Die Anforderungen an diese Wohnungen werden im Anhang dieser Férderrichtlinie erldutert.
Barrierefreie Wohnungen nach HBauO mit Bafrei-Bindung

Barrierefreie WONNUNGEN ........coiiiii et e e e 7.950 €/WE
Barrierefreie Wohnungen mit barrierefreiem Freisitz ...........cccoooiiiiiie 9.500 €/WE

Bei Bauvorhaben mit 20 und mehr gebundenen barrierefreien Wohnungen nach HBauO ist ein
Gemeinschaftsraum mit einer GréRe von mindestens 20 m? verpflichtend.

Rolistuhlgerechte Wohnungen nach HBauO mit Zusatzmerkmal R und WA/BG-Bindung

Rollstuhlgerechte WORNUNGEN ..........oooiiiiiiiiee e 23.700 €/WE
Rollstuhlgerechte Wohnungen mit barrierefreiem Freisitz ............ccccocoviiiieninneenn. 25.250 €/WE

Foérdervoraussetzung ist die Zustimmung (bzgl. WohnungsgréRe und Standort) der zentralen Ver-
mittlungsstelle fur rollstuhlgerechten Wohnraum im Grundsicherungs- und Sozialamt Wandsbek
bzgl. WohnungsgréfRe und Standort.

3.2.4.2 Vorbereitung auf Ambient-Assisted-Living (AAL)

Vorbereitung einer Wohnung auf spatere Ausstattung mit AAL-Technologien und Dienstleistun-
gen fir die Bereiche Homecare, Pflege, Pravention, Therapie und Rehabilitation werden gefor-
dert. Die Anforderungen an die Mindestausstattung werden im Anhang dieser Férderrichtlinie be-
schrieben.

Vorbereitung auf Ambient-Assisted-LiViNg ........ccccoviiiiieiiiiie e 535 €/WE

3.24.3 Servicewohnanlagen

Fir die Férderung von Servicewohnanlagen (Objekten nach § 2 Abs. 2 HmbWBG) ist ein mit der
Sozialbehdérde abgestimmtes Nutzungs- und Betreuungskonzept Voraussetzung.

Servicewohnanlagen missen barrierefrei sein. In Servicewohnanlagen ist grundsatzlich ein bar-
rierefreier Gemeinschaftsraum mit 1 m? je WE, mindestens jedoch mit 18 m? verpflichtend.

Bei Ausnahmen zu Servicewohnanlagen ist die Sozialbehérde zu befassen.

3.2.5 Gemeinschaftsrdaume

Gemeinschaftsraume werden durch folgende zinsverbilligte Darlehen, laufende und einmalige
Zuschisse gefordert:

= ein laufender Zuschuss in Hohe von 7,14 €/m? férderfahiger Flache

®  ein einmaliger Zuschuss in Hohe von 2.660 €/m? férderfahiger Flache
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Bis zu 3 m*/WE werden als férderfahige Flache anerkannt. Bei Cluster-Wohnungen wird 1 m?
private Einheit anerkannt.

Eine Vermietung geforderter Flachen an Dritte zur dauerhaften Nutzung ist ausgeschlossen. Die
gelegentliche Nutzung durch Dritte ist gegen eine Nutzungsgebuhr zulassig.

3.2.6 Aufzugsanlagen

Aufzugsanlagen werden durch einmalige Zuschisse geférdert:

fUr die ersten 3 StatioNEN ... je 34.700 €
flr jede weitere STation ... je8.750 €

Wenn die Eingangsebene und das erste Geschoss mit geforderten Wohnungen nicht auf gleicher
Hoéhe liegen, werden fir die Zuschussbemessung 2 Haltepunkte anerkannt. Zusatzlich erforder-
liche Haltepunkte aufgrund versetzter Geschossebenen werden nicht geférdert.

3.2.7 Urbane Mobilitat

Zur Unterstitzung urbaner Mobilitatskonzepte gibt es folgende optionale Férdermodule:

3.2.7.1 Komfort-Fahrrad-Stellplatze

Die Herstellung von Komfort-Fahrrad-Stellplatzen wird durch einen Zuschuss geférdert, wenn die
Anforderungen an einen qualitativ hochwertigen Fahrrad-Stellplatz erfiillt werden.

Voraussetzung fir eine Férderung von Komfort-Fahrrad-Stellplatzen im individuellen Abstellraum
ist der Nachweis einer zusatzlichen Flache von mindestens 1,5 m? je Stellplatz Gber die bauord-
nungsrechtlich geforderte Mindest-Abstellflache hinaus.

Stellplatze im AURBENIAUM ... e e e e neeee e e e e e 545 €/Stellplatz
Stellplatze innerhalb der Gebaudehlille im Fahrrad-Abstellraum ........................... 780 €/Stellplatz
Stellplatze innerhalb der Gebaudehdlille im individuellen Abstellraum .................... 400 €/Stellplatz

Zum Bau von Fahrrad-Stellplatzen im Zusammenhang mit geférderten Mietwohnungen tber den
Stellplatzschlissel hinaus bietet die IFB Hamburg im Grundsatz unsubventionierte Darlehen als
Annex-Fdrderung an.

3.2.7.2 Zuschuss fiir Ladestationen

In Verbindung mit Kfz-Stellplatzen in der Tiefgarage wird optional die Bereitstellung von Lade-
punkten (Wallbox mit Lastmanagement) durch einen einmaligen Zuschuss pro Stellplatz gefor-
dert. Die Abrechnung der Verbrauchskosten muss auf den einzelnen Stellplatz bzw. auf die Mie-
terinnen oder Mieter erfolgen kénnen.

EinMaliger ZUSCRUSS ......ccoouiiiieiiei e 1.800 €/Ladestation

3.2.7.3 Stationsbasierte Carsharing-Stellplatze

Gefordert werden stationsbasierte Carsharing-Stellplatze flr die Nutzung durch Mieterinnen und
Mieter von geférderten Bauvorhaben durch einen Einmalzuschuss.

Carsharing-Stellplatze in Tiefgaragen:
JE SHEIIPIATZ ... e e e 37.400 €/Stellplatz
fur Kleinfahrzeuge (Motorrader, Lastenfahrrader, Senioren-E-Mobile etc.)

mit mindestens 4 m2 Grundflache ..o 11.950 €/Stellplatz
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Fordervoraussetzungen/-bedingungen:
= Ein Carsharing-Stellplatz ersetzt 4 individuelle Kfz-Stellplatze.

= Den Mieterinnen und Mietern sind verglinstigte Konditionen fir die Nutzung des Carsharing-
Fahrzeugs anzubieten.

= Das Carsharing-Fahrzeug wird durch die Bauherrin oder den Bauherren oder Carsharing-
Anbieter firr die Laufzeit der Bindung bereitgestellt und betrieben.

=  Die Bereitstellung der geférderten Carsharing-Stellplatze fur einen Carsharing-Anbietenden
erfolgt kostenlos.
3.2.8 Kompaktwohnungen

Der Neubau besonders kleiner Wohnungen fiir 1-Personen-Haushalte wird durch pauschale Zu-
schisse geférdert:

kleiner als 45 M2 bis Maximal 40 M2.......oou oo e e aeea 3.920 €/WE
kleiner als 40 M2 bis Maximal 35 M2.......ccooiiiiiiee e eeeaees 6.290 €/WE
kleiner als 35 M2 IS 30 M2 ... .ot e et e e e e e e e et e e e eaa e aeean 8.650 €/WE

Dieser Zuschuss wird bei Cluster-Wohnungen pro private Einheit gewahrt.

3.29 Kompakte Bauvorhaben

Neubauvorhaben mit einer besonders geringen durchschnittlichen Wohnflache (geférdert und frei
finanziert) werden in Abhangigkeit von der durchschnittlichen Wohnflache gesondert durch Zu-
schisse je m? férderfahiger Wohnflache bezuschusst.

Durchschnittliche Wohnflache:

kleiner als 52,5 m?2 bis maximal 47,5 M2........cooueeeeiiiiieeee e 165 €/m? forderfahiger WHl.
kleiner als 47,5 m? bis maximal 37,5 M2.........oovieeeiiiiiiieee e, 258 €/m? forderfahiger WIl.
kleiner als 37,5 m? bis maximal 30 M2.............cccoiieeeeiiiiciieeee e, 371 €/m? forderfahiger Wil.

Cluster-Wohnungen und Wohngemeinschaften werden bei der Berechnung der durchschnittli-
chen Wohnflache nicht berucksichtigt.

3.2.10 GroRe Familien-Wohnungen

Der Bau von groRen Wohnungen fiir Familien ab 5 Personen wird durch einen Zuschuss gefor-
dert. Bei Wohnungen fir Familien ab 7 Personen ist planerisch nachzuweisen, dass diese Woh-
nungen mit geringem baulichem Aufwand in kleinere Wohnungen geteilt werden kdnnen.

Wohnungen fiir einen 5-Personen-Haushalt.................ccccooiiiiiiii e 3.400 €/WE
Wohnungen fiir einen 6-Personen-Haushalt............cccccooiiiiniinicccee e 6.700 €/WE
Wohnungen fur einen 7-Personen-Haushalt.............cccoooiiiii e 13.400 €/WE
Wohnungen ab 8-Personen-Haushalt..................cccoiiiiiiiiiii e 20.100 €/WE

3.2.11 Sicherheitstreppenraum

Bauvorhaben unterhalb der Hochhausgrenze, bei denen ein Sicherheitstreppenraum realisiert
wird, werden durch einen Zuschuss geférdert:

je auBenliegenden Sicherheitstreppenraum ...........cccooiiiiiiiiiei e 30.500 €
je innenliegenden Sicherheitstreppenraum............ccoovcivi e 121.700 €
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3.2.12 Einsatz von Vollsteinen bei Fassaden

Neubaufassaden mit Vollsteinen (Ziegel, Backstein, Klinker) werden mit einem einmaligen Zu-
schuss gefordert. Der priffahige Nachweis der Fassadenflache liegt bei der oder dem Investie-
renden.

Einsatz von Vollsteinen bei Fassaden ...........c.cooviiieiiiiie e 160 €/m? Bauteilflache

3.2.13 Ausgleich von lagetypischen grundstiicksbedingten Sonderbaukosten

Bei stadtischen Grundstiicken mit einem Festpreis, die im Rahmen einer Direktvergabe veraullert
werden, der unter Bericksichtigung eines Gutachtens einer oder eines 6ffentlich bestellten und
vereidigten Sachverstandigen ermittelt wurde, besteht die Mdglichkeit, lagetypische grundstiicks-
bedingte Sonderbaukosten mit Zuschiissen zu férdern.

Forderfahige lagetypische grundstiicksbedingte Sonderbaukosten

Pfahlgriindung und Bohrkosten 51,50 €/m? forderfahiger WAl.
Pfahlroste oder verstarkte Griindungsplatte 18,50 €/m? forderfahiger WAl.
Baugrubenverbau und Unterfangungen 36,10 €/m? forderfahiger WA.
Wasserhaltung wahrend der Bauzeit 8,20 €/m? forderfahiger WHl.
Weille Wanne bei driickendem Wasser 8,20 €/m? forderfahiger Wfl.
41,20 €/m? Wohnflache anteilig
Zusatzliche SchallschutzmalRnahmen ab Schallschutzklasse 4 betroffener Fassadenfliche
51,50 €/m? Wohnflache anteilig
Zusatzliche SchallschutzmafRnahmen ab Schallschutzklasse 5 betroffener Fassadenfliche
Erschitterungsschutz 36,10 €/m? forderfahiger WAI.

3.2.14 Fordermodul Wettbewerbe

Kosten fur die Wettbewerbe, Gutachterverfahren oder Workshops, die von der Stadt gefordert
sind, werden durch Zuschisse geférdert. In den geférderten Wettbewerben sollen verbindliche
Vorgaben von Kostengrenzen und zur Einhaltung von Baukosten berilicksichtigt werden. Gefor-
dert werden 40 % der anerkannten und nachgewiesenen Verfahrenskosten fir den Wettbewerb
sowie fur die Preisgelder.

Maximaler Zuschuss je Wetthewerb ..o 77.560 €

3.2.15 Forderungserganzende Finanzierungen

Zur Finanzierung sachlich begrindeter und von der IFB Hamburg anerkannter Baukosten, die
nichtim Rahmen der Pauschalférderung Uber IFB- bzw. KfW-Darlehen finanziert werden kdnnen,
kann die IFB Hamburg ein Zusatzdarlehen gewahren. Dies gilt auch fur die Mitfinanzierung von
Einrichtungen mit rein sozialer Zielsetzung (z. B. Kindertageseinrichtungen oder Nachbarschafts-
treffs), die jeweils im Verhaltnis zum gesamten geférderten Bauvorhaben von untergeordneter
Bedeutung sind. Naheres dazu findet sich in der Forderrichtlinie Férderungserganzende Finan-
Zierungen.

3.2.16 Laufender Zuschuss fiir Férderung ohne Darlehen

Anstelle von Darlehen kénnen auf Wunsch der IFB Hamburg fiir einzelne Wohnungen in ansons-
ten frei finanzierten Bauvorhaben laufende Zuschiisse gewahrt werden. Die Hohe der Zuschiisse
wird durch die IFB Hamburg festgelegt. Die Auszahlung erfolgt bei Nachweis des Bezugs durch
berechtigte Mieterinnen und Mieter.
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3.3 Forderung im Uberblick

Darlehen Zuschiisse
Neubau von Mietwohnungen c o @ o Lo
2 | 2. Férderwe = 2 & E Z g 2 3 T
CREL g 3 8 g £ 5 29 & | &5
G o s £ £ 2 s 3 s | & £
N = (=] N w N 4 N | - m
3.1 Grundmodule X | je m* WAl % je WE je m¥mtl. | Jahre | Jahre
3.1.1 |IFB-Forderdarlehen |
. bis 3,55 € bis
3.1.1 | Neubau v. Mietwohnungen 1500 € 1,40 6,65 € 30 30
. N bis 3,55 € bis
3.1.2 | Erweiterung von Wohnflachen 2000 € 1,40 6,65€ 30 30
Barrierereduzierte
313 Grundausstattung 1650 €
313 Barrlereredu_2|erte .Grunda.u§stat- 3.200 €
tung m. barrierefreiem Freisitz
3.2 Ergéanzungsmodule
3.2.1 |IFB-Forderdarlehen Il ab 1.500 €| 1,40 30
3.2.2 |Energiesparendes Bauen (0] je m? Wfl.
IFB-Effizienzhaus-40 76,50 € 10
IFB-Effizienzhaus-40 mit WRG 187 € 10
IFB-Passivhaus 187 € 10
IFB-Niedrigstenergie-Haus 202 € 10
3.2.3 |Nachhaltiges Bauen (0]
Graue Emissionen 20 € bis 260 €
je m2 Wi,
Lebenszyklusanalyse (LCA) 5.150 €
2 -
Nachhaltige Dammstoffe 18,50-€/"m Bau
teilflache
Holzbauférderung 1,35 €/kg
o . 31 € bzw.
Zertifikate Nachhaltiges Bauen 16 €/m2 Wl.
3.2.4 |Barrierefreie Ausstattung (0] je WE je m?/mtl.
Barrle?refrele Wohnungen mit 7950 €
Bafrei-Bindungen
Barrierefreie Wohnungen mit
Bafrei-Bindungen und barriere- 9.500 €
freien Freisitz
Rollstuhlgerechte Wohnungen
mit WA/BG-Bindungen 23.700 €
Rollstuhlgerechte Wohnungen
mit WA/BG-Bindungen und barri- 25.250 €
erefreien Freisitz
AAL-Vorbereitung 535 €
3.2.5 | Gemeinschaftsraum (0] jem?
Gemeinschaftsraum 2.660 € 7,14 € 30 30
3.2.6 | Aufzugsanlagen (0] je Station
1. bis 3. Station 34.700 €
alle weiteren Stationen 8.750 €

Legende: X = verpflichtend, O = WahIimdglichkeit
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Neubau von Mietwohnungen

Zuschiisse

c § 3 E $ 5 O
© 2. Forderweg % e £ T::n = 2 = 2 -ﬁ E’ g
= 35 9 * G £ ©o e ©O - - T
53 °o| ® |£% £ 2 85| 8|’ E
4 = (=] N i N 4 N | J| J0m
3.2.7 |Urbane Mobilitat (0) % je Stellplatz
Komfort-Fahrrad-Stellplatze
im AufRenraum 545 €
innerhalb des Gebaudes 780 €
individueller Abstellraum 400 €
E-Ladestation 1.800 €
Stationsbasiertes Carsharing je Platz
Tiefgaragenstellplatz 37.400 € 30
'I?llefgaragenstellplatz 11.950 € 30
fur Kleinfahrzeuge
3.2.8 |Kompaktwohnungen je WE
3.920 € bis
Kompaktwohnungen 8.650 €
3.2.9 |Kompakte Bauvorhaben je m? Wil.
165 € bis
Kompakte Bauvorhaben 371€
3.2.10 | GroRe Familien-Wohnungen BL S I
20.100 €
3.2.11 | Sicherheitstreppenraum je Treppenraum
aufdenliegend 30.500 €
innenliegend 121.700 €
H 2
3.2.12 | Vollisteinférderung jlag Stk
Fassade
3213 Lagetypische grundstiicks- 8,20 € bis
- bedingte Sonderbaukosten 51,50 €/m? WAl.
3.2.14 | Wettbewerbe je Wettbewerb
40 % der anerkannten bis
Verfahrenskosten 77.560 €
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3.4 Kombination mit anderen Forderprogrammen

Die Forderung aus diesem Programm kann mit anderen Forderangeboten kombiniert werden.

3.41 Forderprogramme der IFB Hamburg
Die FHH bietet weitere Forderangebote z. B. fir:
= Hamburger Grindachférderung und begriinte Fassaden

®=  Regeninfrastrukturanpassung (RISA)

3.4.2 Forderprogramme von KfW und BAFA (BEG)

Auf Bundesebene im Rahmen der KfW- und der BAFA-Forderung z. B. fiir:
= Klimafreundlicher Neubau — Wohngebaude

=  Erneuerbare Energien — Standard

Unsere Kundenberaterinnen und Kundenberater informieren Sie gerne auch Uber diese Forder-
bereiche.

Sprechen Sie uns an:

telefonisch unter der 040/248 46-103 oder per E-Mail an energie@ifbhh.de

Unsere Foérderlotsinnen und Férderlotsen Wirtschaft und Handwerk beraten Sie aul3erdem zu
allen Forder- und Beratungsangeboten fiir Wirtschaft- und Innovationsinvestitionen in Hamburg
sowie auf Bundes- und EU-Ebene (in Zusammenarbeit mit dem Enterprise Europe Network Ham-
burg — Schleswig-Holstein).

Sprechen Sie uns an:

telefonisch unter der 040/248 46-533 oder per E-Mail an foerderlotsen@ifbhh.de

3.4.3 Kumulierung/Kumulierungsverbot

Bei der Foérderung nach dieser Richtlinie sind die fir die geférderte Tatigkeit, das zu fordernde
Vorhaben oder dem Unternehmen insgesamt gewahrten staatlichen Mittel zu bertcksichtigen.

Hiernach gilt fir die Kumulierung insbesondere:

= Grundsatzlich durfen Beihilfen nach dieser Richtlinie, bei denen sich die beihilfefahigen Kos-
ten bestimmen lassen, kumuliert werden mit

o anderen staatlichen Beihilfen, sofern diese MaRnhahmen unterschiedliche bestimmbare
beihilfefahige Kosten betreffen;

o anderen staatlichen Beihilfen flir dieselben, sich teilweise oder vollstandig Gberschnei-
denden beihilfefahigen Kosten, jedoch nur, wenn durch diese Kumulierung die in dieser
Forderrichtlinie bestimmte jeweilige Beihilfehéhe (Subventionsbarwert Grundmodul bzw.
Erganzungsmodul) nicht tberschritten wird.

= Mit De-minimis-Beihilfen fiir dieselben beihilfefahigen Kosten darf nur kumuliert werden,
wenn durch diese Kumulierung die in dieser Férderrichtlinie bestimmte jeweilige Beihilfehdhe
(Subventionsbarwert Grundmodul bzw. Erganzungsmodul) nicht tGberschritten wird.

Hierzu hat die oder der Investierende u. a. auf entsprechendem Formblatt der IFB Hamburg samt-
liche erforderlichen Angaben mitzuteilen und nachzuweisen, um die IFB Hamburg in die Lage zu
versetzen, die Férderung auch bei einer Kumulierung mit anderen staatlichen Mitteln im Einklang
mit den Beihilfevorschriften der Europaischen Union zu bewilligen.
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4. Wie sind die Forderkonditionen?

Einzelheiten zu den Leistungen fiir die Darlehen und die Zuschusse regeln die Férderzusage
bzw. der Bewilligungsbescheid und der Darlehensvertrag.
41 Zinsen

Der Zinssatz fir die IFB-Forderdarlehen | und Il betragt 1,40 % p. a.

4.2 Tilgung

Die Tilgung der Foérderdarlehen betragt mindestens 2,0 % p. a. zuziiglich ersparter Zinsen.

4.3 Beginn der Leistungen

Die Leistungen, bestehend aus Zins und Tilgung, beginnen mit dem Monatsersten des Quartals,
in das die mittlere Bezugsfertigkeit fallt. Die mittlere Bezugsfertigkeit wird von der IFB Hamburg
festgelegt.

4.4 Bereitstellungszinsen

Ab dem 13. Monat nach Vertragsabschluss werden flr noch nicht abgerufene Teile der Darlehen
Bereitstellungszinsen in Héhe von 0,15 % pro Monat erhoben.

4.5 Valutierungszinsen

Bis zum Beginn der regularen Leistungen firr Zinsen und Tilgung werden auf das ausgezahlte
Darlehen Valutierungszinsen in Héhe von 1,40 % p. a. erhoben.

4.6 Verwaltungsgebiihr

Bei diesem Foérderprogramm wird keine Verwaltungsgebihr fir die Bewilligung und Amtshand-
lungen im Rahmen der Verwaltung der Fordermittel gemal der Geblhrenordnung fir die Ham-
burgische Investitions- und Forderbank erhoben (Nr. 1 der Anlage zur Gebuhrenordnung). Alle
Ubrigen Gebuihren der Geblihrenordnung werden erhoben.

4.7 Bereithaltung, Nichtabnahme

Fir die Darlehen sind spatestens 18 Monate nach dem Datum der Férderzusage bzw. des Be-
willigungsbescheids die Auszahlungsvoraussetzungen zu schaffen und die Darlehen sind voll-
sténdig abzunehmen. Unterbleibt die Auszahlung endgultig aus einem Grund, den die IFB Ham-
burg nicht zu vertreten hat, bleiben ihr alle vertraglichen und gesetzlichen Rechte, insbesondere
das Recht, eine Nichtabnahmeentschadigung zu verlangen, vorbehalten.

4.8 Offnungsbedingung

Zum Schutz der oder des Fordernehmenden vor unerwiinschten Effekten bei dauerhaft hoher
Inflation ist es mit Ablauf der ersten 10 Jahre der Bindung jahrlich méglich, auf Veranlassung der
oder des Foérdernehmenden die subventionsbestimmenden Férderbedingungen durch die IFB
Hamburg Uberprifen zu lassen. Voraussetzung hierfir ist, dass

= die jahrliche Preisveranderung, gemessen am ,Verbraucherpreisindex fur Deutschland“ des
Statistischen Bundesamts, der letzten 3 Kalenderjahre vor der jeweiligen Uberpriifung (,Be-
trachtungszeitraum®) im Durchschnitt bei mindestens 4,0 % jahrlich lag sowie
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= die oder der Férdernehmende ihre oder seine im jeweiligen Betrachtungszeitraum durch die
héheren als gegentiber einer Entwicklung von 2,0 % jahrlicher Preissteigerung entstande-
nen finanziellen Nachteile substanziiert darlegt.

Daraufhin wird die IFB Hamburg mit der oder dem Férdernehmenden Verhandlungen aufnehmen
mit dem Ziel, diese finanziellen Nachteile zugunsten der oder des Férdernehmenden auszuglei-
chen. Dabei steht es den Parteien frei, den Ausgleich durch eine Flexibilisierung der Miete oder
durch andere Malinahmen zu erreichen.

4.9 IFB-Ergdnzungsdariehen

Zur Sicherung der Gesamt- und Anschlussfinanzierung kann die IFB Hamburg ein Erganzungs-
darlehen gewahren, vorausgesetzt, dass zum jeweiligen Zeitpunkt die erforderliche Leistungs-
fahigkeit nach Beurteilung durch die IFB Hamburg gegeben ist.

Es kann eingesetzt werden fur die Finanzierung von Bau- und Grundsttickskosten.
Konditionen

= Darlehenshoéhe: wird von der IFB Hamburg fallbezogen festgelegt.

= Zinssatz: aktuell bei der IFB Hamburg zu erfragen.

=  Zinsbindung: mindestens 10 Jahre, maximal 30 Jahre.

= Tilgung: ab mittlerer Bezugsfertigkeit der Wohnungen, i. d. R. mindestens 2,0 % p. a. zzg|.
ersparter Zinsen.

= Auszahlung: 100 %

= Bereitstellungsprovision: 0,15 % pro Monat, beginnend 13 Monate nach Zusagedatum fur
noch nicht ausgezahlte Kreditbetrage.

= Verwaltungsgebuhr: Eine Verwaltungsgebuhr fiir die Bewilligung und Amtshandlungen im
Rahmen der Verwaltung des IFB-Erganzungsdarlehens gemaR der Gebihrenordnung fir
die Hamburgische Investitions- und Férderbank wird nicht erhoben.

5. Welche Bindungen entstehen?

Die Mietpreis- und Belegungsbindungen beginnen mit dem Erlass der Férderzusage.

Die Laufzeit der Bindung endet 30 Jahre nach mittlerer Bezugsfertigkeit.

5.1 Belegungsbindungen

Innerhalb des Bindungszeitraums sind in der Regel nur Menschen bezugsberechtigt, die im Be-
sitz einer Bescheinigung Uber die Wohnberechtigung nach § 16 HmbWoFG oder die vom zustan-
digen Bezirksamt als vordringlich wohnungsuchend anerkannt sind.

Die Einkommensgrenze kann um den in der geltenden Fachanweisung der BSW zur Sicherung
der Zweckbestimmung der sonstigen geforderten Miet- und Genossenschaftswohnungen in
Mehrfamilienhausern fiir diesen Forderweg genannten Prozentsatz Uberschritten werden. Als
Nachweis gilt der Wohnberechtigungsschein fur den 2. Férderweg.

5.1.1 Belegungsbindungen bei barrierefreien Wohnungen

5.1.1.1 Barrierereduzierte Grundausstattung

Es entstehen keine zusatzlichen Belegungsbindungen.
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5.1.1.2 Barrierefreie Wohnungen nach HBauO

Barrierefreie Wohnungen mit einer Bafrei-Bindung sind alteren und behinderten Menschen mit
einer Bescheinigung uber die Wohnberechtigung innerhalb der jeweiligen Einkommensgrenzen
vorbehalten.

Die Wohnung ist bei Erst- und Folgebeziigen ausschlieBlich an Haushalte zu vergeben, bei denen
mindestens ein Haushaltsmitglied alter als 60 Jahre ist oder die Notwendigkeit barrierefrei zu
wohnen durch einen Schwerbehindertenausweis mit Merkzeichen erhebliche Gehbehinderung
(G) oder aulRergewodhnliche Gehbehinderung (aG) oder ein arztliches Attest nachgewiesen wird
oder nachgewiesen werden kann, dass diese Notwendigkeit innerhalb des nachsten Jahres ein-
treten wird (Bafrei-Bindung).

5.1.1.3 Rolistuhlgerechte Wohnungen nach HBauO mit Zusatzmerkmal R

Rollstuhlgerechte Wohnungen mit einer WA/BG-Bindung sind bei Erst- und Folgebeziigen aus-
schlie3lich an Haushalte zu vergeben, die Inhaberinnen oder Inhaber eines Dringlichkeitsschei-
nes oder einer Dringlichkeitsbestatigung sind und in denen mindestens ein Haushaltsmitglied auf
den Rollstuhl angewiesen ist bzw. durch ein arztliches Attest nachweisen kann, dass diese Not-
wendigkeit innerhalb des nachsten Jahres eintreten wird.

Das Benennungsrecht fir diese Wohnungen obliegt der zentralen Vermittlungsstelle fir rollstuhl-
gerechten Wohnraum im Grundsicherungs- und Sozialamt Wandsbek.

5.2 Mietpreisbindungen

Die Vermieterin oder der Vermieter darf eine Wohnung innerhalb des Bindungszeitraums nicht
gegen eine hohere als die héchstzulassige Miete zum Gebrauch Uberlassen. Diese ergibt sich
aus der hochstzulassigen anfanglichen Nettokaltmiete von 9,99 €/m? Wohnflache monatlich und
den Bestimmungen in 5.2.1.

Die hdéchstzulassige anfangliche Nettokaltmiete flir Gemeinschaftsrdume betragt 2,85 €/m? for-
derfahiger Flache monatlich. Bei der gelegentlichen Nutzung von Gemeinschaftsraumen durch
Dritte darf eine Nutzungsgebiihr erhoben werden.

5.21 Mieterhohungen

Die hdchstzulassige anfangliche Nettokaltmiete fir Wohnungen und Gemeinschaftsraume darf
alle 2 Jahre um 4 % erhoht werden, erstmals 2 Jahre nach mittlerer Bezugsfertigkeit, beginnend
mit dem Monatsersten des Quartals, das auf die Feststellung der mittleren Bezugsfertigkeit folgt.

5.2.2 Inklusivmiete

Inklusivmieten durfen nur dann vereinbart werden, wenn ein Ausnahmetatbestand der Heizkos-
tenverordnung gemaf § 11 Abs.1 Nr. 1 — 4 oder Abs. 2 HeizkostenV greift. Dies kann beispiels-
weise der Fall sein, wenn der Heizwarmebedarf kleiner ist als 15 KWh/m2a bzw. mehr als 50 %
der Warme aus Anlagen zur Rickgewinnung von Warme etc. gewonnen werden. Das Vorliegen
eines solchen Ausnahmetatbestandes ist durch die jeweilige Gebaudeeigentimerin oder den je-
weiligen Gebaudeeigentimer selbst zu prifen und gegenuber der IFB Hamburg schllssig darzu-
legen. Darlber hinaus muss die IFB Hamburg ihr Einverstandnis geben.

Die monatliche Nettokaltmiete wird entsprechend Ziffer 5.2 festgelegt. Pauschalbetrage sind im
Mietvertrag transparent und gesondert zur Nettokaltmiete auszuweisen. Die Pauschalbetrage
umfassen sowohl die kalten als auch die warmen Betriebskosten.

NEUBAU VON MIETWOHNUNGEN — 2. FORDERWEG B Hamburgische Investitions- und Férderbank ® Giiltig ab 1. Januar 2026 19



Die Festlegung des monatlichen Pauschalbetrags fir die Betriebskosten sowie dessen Anpas-
sung bedarf der Zustimmung durch die IFB Hamburg. Die Mietanhebung ist entsprechend Zif-
fer 5.2.1 begrenzt.

5.2.3 Betriebskostenabrechnung bei Cluster-Wohnungen

Betriebskosten in Cluster-Wohnungen kénnen pro m? Wohnflache abgerechnet werden, wenn
entweder ein Ausnahmetatbestand des § 11 Abs. 1 Nr. 1 — 4 HeizkostenV greift oder gemaf § 11
Abs. 1 Nr. 5 HeizkostenV in Einzelfallen die nach Landesrecht zustandige Stelle wegen beson-
derer Umstande von den Anforderungen der HeizkostenV abgesehen hat, um einen unangemes-
senen Aufwand oder eine unbillige Harte zu vermeiden. Eine solche Genehmigung kann jedoch
nur auf Antrag erteilt werden. Die Genehmigungserteilung ist einzelfallabhangig zu prifen. Ob
eine Ausnahme des § 11 Abs. 1 Nr. 1 — 4 HeizkostenV greift, ist durch jeweilige Gebaudeeigen-
timerinnen oder Gebaudeeigentimer/Verfigungsberechtigte selbst zu prifen und gegentber
der IFB Hamburg schlissig darzulegen

5.3 Weitere Regelungen

5.3.1  Umwandlungsverbot

Die geforderten Wohnungen diirfen fiir die Dauer der Bindung nicht in Eigentumswohnungen
umgewandelt werden.

Daruber hinaus durfen im Falle einer Aufteilung nach dem Wohnungseigentumsgesetz die in ei-
nem Wohnungseigentumsrecht zusammengefassten geférderten Wohnungen fiir die Dauer der
Bindungen auch nicht in einzelne Wohnungseigentumsrechte aufgeteilt werden.

5.3.2 Mietvertragliche Regelungen

Die mietrechtlichen Vorschriften der §§ 557 a, 558 ff des Blrgerlichen Gesetzbuchs (BGB) sind
zu beachten. Es gelten folgende Mal3gaben:

= Es sind unbefristete Mietvertrdge abzuschlieRen. Ein Kindigungsausschluss ist nicht zulas-
sig.

= Beigeplanten Instandsetzungen oder Modernisierungen innerhalb der Bindungslaufzeit kon-
nen auf Antrag ausnahmsweise befristete Mietvertrage gem. § 575 Abs. 1 Nr. 2 BGB zuge-
lassen werden, wenn die MaRhahmen durch eine Fortsetzung des Mietverhéaltnisses erheb-
lich erschwert wirden. Dies ist durch Verfligungsberechtigte bei dem jeweils zustandigen
Bezirksamt zu beantragen. Uber entsprechende Antrage wird von der IFB Hamburg im Ein-
vernehmen mit der Behdrde flr Stadtentwicklung und Wohnen beschieden.

®=  Eine Staffelmiete darf nur insoweit vereinbart werden, als diese der jeweils héchstzulassigen
Mietanhebung im Férderzeitraum entspricht. Im Ubrigen darf eine Staffelmiete nicht verein-
bart werden.

= Die Vermieterin oder der Vermieter hat die in der Férderzusage enthaltenen Bestimmungen
Uber die hdochstzuldssige Miete und das Bindungsende im Mietvertrag anzugeben.

=  Die oder der Verfugungsberechtigte verpflichtet sich, mietvertraglich sicherzustellen, dass
Untervermietungen von mehr als der Halfte der jeweiligen Wohnung untersagt sind.

=  Die Hohe der Untermiete (€/m?) fir den untervermieteten Teil der Wohnung darf die nach
dieser Forderrichtlinie hdchstzuldssige Miete (€/m?) nicht Uberschreiten.
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=  Den Mieterinnen und Mietern einer jeden geférderten Wohnung ist ein Abstellraum mit der
bauordungsrechtlich erforderlichen Grundflache kostenfrei zu liberlassen. Werden Abstell-
flachen innerhalb der Wohnung nachgewiesen, sind maximal 2 m? Abstellflache auf die
Wohnflache anrechenbar.

5.3.3 Kopplungsverbot fiir Stellplatze

Der Abschluss von Mietvertragen tiber Wohnungen darf nicht von dem Abschluss eines Vertrages
Uber die Anmietung von Stellplatzen abhangig gemacht werden (sog. Kopplungsvertrage).

5.3.4 Einmalige und sonstige Nebenleistungen der Mieterin oder des Mieters

Finanzierungsbeitrage dirfen von Wohnungssuchenden fiir geférderte Wohnungen nicht gefor-
dert und/oder entgegengenommen werden. Das Gleiche gilt fir sdmtliche Sonderleistungen, insb.
Mietvorauszahlungen, Maklergebihren oder sonstige Geldbetrage, unabhangig von dem Zeit-
punkt, zu dem sie entrichtet werden sollen.

Ausgenommen sind Genossenschaftsanteile (60 €/m? WHl. dirfen insgesamt nicht Uberschritten
werden) und Sicherheitsleistungen. Die Vereinbarung einer Sicherheitsleistung der Mieterin oder
des Mieters ist zulassig, soweit sie dazu bestimmt ist, Anspriche der Vermieterin oder des Ver-
mieters gegen die Mieterin oder den Mieter aus Schaden an der Wohnung oder unterlassenen
Schonheitsreparaturen zu sichern. Die Sicherheitsleistung darf das Zweieinhalbfache der monat-
lichen Nettokaltmiete nicht Gberschreiten.

Bei Servicewohnanlagen (Objekten nach § 2 Abs. 2 HmbWBG) sind Betreuungszuschlage grund-
satzlich zulassig, wenn die zustandige Behorde (Sozialbehorde) zugestimmt hat.

5.3.5 Weitergabe der Bindungen

Investorinnen und Investoren sind verpflichtet, sich aus der Inanspruchnahme von Darlehen
und/oder Zuschussen ergebende bzw. insoweit eingegangene Verpflichtungen Rechtsnachfol-
genden aufzuerlegen, und zwar in der Weise, dass diese wiederum gehalten sind, Rechtsnach-
folgende in gleicher Weise zu binden.

5.3.6 Dauer der Bindungen bei vorzeitiger Riickzahlung des Baudarlehens

Vorzeitige Vollrickzahlungen des Baudarlehens verkirzen die Bindungsdauer bis zum Ablauf
des 10. Kalenderjahres nach dem Jahr der Rickzahlung, sofern die vereinbarte Bindungsdauer
den letztgenannten Zeitpunkt tGiberschreitet (Nachwirkungsfrist).

Bei freiwilliger vorzeitiger Rickzahlung des IFB-Férderdarlehens werden die laufenden Zu-
schusse nicht weitergezahlt. Innerhalb der Nachwirkungsfrist bleiben die Bestimmungen uber die
Bindungen im Ubrigen bestehen.

5.3.7 Riickkehroption von Mieterinnen und Mietern bei Ersatzneubauten

Bestandsmieterinnen und -mieter, die ihre Wohnungen abrissbedingt verlassen und eine der neu
errichteten Wohnungen beziehen méchten, werden bei der Vergabe dieser Wohnungen bevor-
zugt bericksichtigt. Die Vergabe erfolgt unabhangig vom Einkommen. Die Anforderungen an die
Wohnflache fur die jeweilige HaushaltsgréRe sollen grundsatzlich eingehalten werden, begriin-
dete Ausnahmen sind maglich.

Dabei genieflen Mieterinnen und Mieter mit gliltigem Wohnberechtigungsschein (WBS) fir den
fur die jeweilige Wohnung mafgeblichen Forderweg Prioritat. Verfugungsberechtigte sind ver-
pflichtet, die Mieterinnen und Mieter tber die Ruckkehroption und die Prioritat von Mieterinnen
und Mietern mit WBS zu informieren.
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5.3.8 Mitspracherecht bei Nachbelegung in Cluster-Wohnungen

Die Nachbelegung von Wohnungen obliegt im Rahmen der Férderzusage der IFB Hamburg der
oder dem Verfligungsberechtigten. Im Innenverhaltnis zwischen der oder dem Verfliigungsbe-
rechtigten und den Mieterinnen und Mietern in einer Cluster-Wohnung kann ein Mitspracherecht
der Mieterinnen und Mieter der Wohngemeinschaft bei der Nachbelegung vereinbart werden.
Dieses gilt, um Unterbelegungen zu vermeiden, fir maximal 6 Wochen seit Kenntniserlangung
von der Kiindigung der oder des Vornutzenden. Nach erfolglosem Ablauf dieser Frist erfolgt die
Nachbelegung durch die oder den Verfigungsberechtigten.

6. Welche allgemeinen Anforderungen gelten?

6.1 Anforderungen an Investierende

6.1.1 Eigenkapital
Zur Finanzierung des Bauvorhabens ist ein ausreichend hohes Eigenkapital erforderlich.

Nach bankwirtschaftlichem Ermessen der IFB Hamburg ist in der Regel ein Eigenkapitaleinsatz
von rund 20 % erforderlich.

6.1.2 Leistungsfihigkeit und Zuverlassigkeit

Die oder der Investierende muss die erforderliche Leistungsfahigkeit und Zuverlassigkeit besit-
zen. Die Sicherheit muss ausreichend sein. Zur Prifung kann die IFB Hamburg alle geeignet
erscheinenden Auskiinfte und Unterlagen einholen und verlangen.

Auch nach Abschluss des Bauvorhabens hat die oder der Investierende der IFB Hamburg jahrlich
und auf Anforderung alle Auskiinfte zur Beurteilung seiner Leistungsfahigkeit zu erteilen (§ 18
Kreditwesengesetz).

Die Finanzierung der BaumafRnahme ist insgesamt sicherzustellen und durch Unterlagen nach-
zuweisen, die aus Sicht der IFB Hamburg geeignet sind.

6.2 Anforderungen an das Bauvorhaben und das Grundstiick

6.2.1 Beginn des Bauvorhabens

Foérderantrage sind vor Baubeginn einzureichen. Eine Fdrderung ist ausgeschlossen, wenn vor
einer schriftlichen Zustimmung der IFB Hamburg mit Baumalinahmen begonnen worden ist.

6.2.2 Grundstiick/Erbbaurecht

Fordermittel kdnnen einer Eigentimerin oder einem Eigentimer oder Erbbauberechtigten eines
geeigneten Baugrundstlicks in Hamburg bzw. der- oder demjenigen, die oder der durch Vorlage
eines beurkundeten Vertrags nachweist, dass der Erwerb eines Grundstiicks oder Erbbaurechts
gesichert ist, bewilligt werden. Bei stadtischen Grundstiicken gentgt die Anhandgabe durch den
Landesbetrieb Immobilienmanagement und Grundvermdgen.

Im Falle eines Erbbaurechts muss eine — nach Ansicht der IFB Hamburg — angemessene Rest-
laufzeit bestellt sein. Dartber hinaus muss ein Vorrang eingerdumt werden zugunsten der Rechte
zur Sicherung der Fdrdermittel vor dem Erbbauzins, etwaigen Vormerkungen zur Sicherung von
Erbbauzinserhéhungen und etwaigen Vorkaufsrechten der oder des Erbbaurechtsausgebenden.
Anstelle des Vorrangs der Férdermittel vor dem Erbbauzins und etwaigen Vormerkungen zur Si-
cherung von Erbbauzinserh6hungen kénnen im Erbbaurechtsvertrag Vereinbarungen uber das
Bestehenbleiben des Erbbauzinses nach § 9 Abs. 3 des Erbbaurechtsgesetzes getroffen werden.
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Die Veraullerung nach angeordneter Zwangsversteigerung darf nicht von der Zustimmung eines
Dritten (z. B. Erbbaurechtsausgebenden) abhangig sein.

6.2.3 Verkehrswert des Grundstiicks

Die Hohe des Verkehrswerts eines Grundstiicks bestimmt sich aus dem Bodenrichtwert des Gut-
achterausschusses oder anhand eines Gutachtens einer oder eines 6ffentlich bestellten und ver-
eidigten Sachverstandigen.

6.2.4 Anforderungen an Planung und Ausfiihrung

Die Anforderungen an Planung und Ausflihrung gem. der Férderrichtlinie missen eingehalten
und nachgewiesen werden. Die baurechtlichen Anforderungen bleiben davon unberiihrt. Bei
Nichteinhaltung der Anforderungen kénnen bereits gewahrte Férdermittel widerrufen werden.

6.3 Allgemeine Bedingungen

6.3.1  Sicherung des Darlehens

Das Darlehen ist durch Eintragung einer Grundschuld mit Zwangsvollstreckungsunterwerfung ge-
malf Vordruck der IFB Hamburg im Grundbuch des Forderobjektes zu sichern. Die IFB-Darlehen
sind in der Regel vorrangig zu besichern.

6.3.2 Sperrfrist bei Antragsverzicht

Im Falle der Ricknahme eines Forderantrags oder des Verzichts auf eine Bewilligung kann far
die gleiche Belegenheit ein neuer Antrag in diesem oder einem vergleichbaren Forderprogramm
frlhestens 6 Monate nach Eingang der Ricknahme bzw. des Verzichts bei der IFB Hamburg
(Sperrfrist) gestellt werden. Hinsichtlich des neuen Férderantrags sind die Regelungen zum Vor-
habensbeginn erneut zu beachten und zu erfillen.

6.3.3 Priifungsrecht

Die IFB Hamburg, die Behtrden und der Rechnungshof der Freien und Hansestadt Hamburg sind
berechtigt, die Verwendung der gewahrten Férdermittel zu prifen oder durch Beauftragte prifen
zu lassen. Antragstellende haben jederzeit auf Verlangen Auskunft zu erteilen, Einsicht zu ge-
wahren und die Unterlagen vorzulegen.

6.3.4 Ausnahmen

In Fallen besonderer stadtebaulicher, wohnungs- oder sozialpolitischer Bedeutung kann von der
Forderrichtlinie abgewichen werden. Die IFB Hamburg entscheidet im Einvernehmen mit der Be-
horde fiir Stadtentwicklung und Wohnen — Amt fiir Wohnen, Stadterneuerung und Bodenordnung
(BSW/WSB).

6.3.5 Haftungsausschluss

Die IFB Hamburg erteilt im Rahmen ihrer Geschéftstatigkeit nach bestem Wissen Rat und Aus-
kunft. Dies geschieht unter Ausschluss jeder Verbindlichkeit. Insbesondere kénnen sich Antrag-
stellende nicht auf Foérderrichtlinien, die zum Zeitpunkt des Bewilligungsbeschlusses ungliltig ge-
worden sind, bzw. auf darauf beruhende Auskiinfte berufen. Anderungen bleiben vorbehalten.

6.3.6 Kein Rechtsanspruch

Es besteht weder ein Rechtsanspruch auf Gewahrung noch auf Erhéhung bereits gewahrter For-
dermittel. Die IFB Hamburg entscheidet im Rahmen der verfligbaren Mittel.
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7. Welche Rechtsgrundlage gilt?

Die Behorde fur Stadtentwicklung und Wohnen hat im Einvernehmen mit der IFB Hamburg diese
Forderrichtlinie gem. § 2 Abs. 4 des Gesetzes Uber die Wohnraumforderung in der Freien und
Hansestadt Hamburg (HmbWoFG) als Wohnraumférderung flr besondere Maflnahmen erlassen
(§ 2 Abs. 3 HmMbWOoFG). Der 2. und 3. Teil des HmbWoFG werden gem. § 2 Abs. 3 S. 2 letzter
Hs. HmbWoFG — mit Ausnahme der in dieser Forderrichtlinie abweichend von § 8 HmbWoFG
geregelten Einkommensgrenzen — flr entsprechend anwendbar erklart.

Die Forderung erfolgt als allgemeine Daseinsvorsorge im Rahmen von Art. 2 lit a) des Beschlus-
ses der Kommission vom 20.12.2011 Uber die Anwendung von Art. 106 Abs. 2 des Vertrags iber
die Arbeitsweise der Europaischen Union auf staatliche Beihilfen in Form von Ausgleichsleistun-
gen zugunsten bestimmter Unternehmen, die mit der Erbringung von Dienstleistungen von allge-
meinem wirtschaftlichem Interesse betraut sind. Sie ist damit auf Ausgleichsleistungen von nicht
mehr als 15 Mio. € pro Jahr fir die Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaft-
lichem Interesse beschrankt.

Es handelt sich um Fordermittel im Sinne des § 3 HmbWoFG.

In Bezug genommene Gesetze und Verordnungen gelten in ihrer jeweiligen Fassung.
8. Wo kann man die Forderung beantragen?

Die IFB Hamburg berat Sie bei allen Fragen zur Férderung und begleitet Sie beim Antragsver-
fahren. Informationen zu allen Programmen der IFB Hamburg, Forderrichtlinien und Formulare
finden Sie unter www.ifbhh.de.

Hamburgische Investitions- und Férderbank
Besenbinderhof 31

20097 Hamburg

Tel. 040/248 46-0

info@ifbhh.de | www.ifbhh.de

Beratungstermine nach telefonischer Absprache.
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1. Wie ist das Verfahren?

Aufnahme in das Wohnraumférderungsprogramm

Um eine Aufnahme in das Wohnraumférderungsprogramm fir das Objekt zu erhalten, sollten
moglichst friihzeitig mit der IFB Hamburg Beratungs- und Abstimmungsgesprache tber die pla-
nerischen, technischen sowie sozial- und wohnungspolitischen Anforderungen an das vorgese-
hene Bauvorhaben aufgenommen werden und in Abgleich mit den geplanten MalRnahmen und
auf der Grundlage von genehmigungsfahigen Planen erfolgreich abgeschlossen werden.

Nach Abschluss der Prifung wird die Aufnahme in das Wohnraumférderungsprogramm mit den
zugrundeliegenden Planen schriftlich bestatigt.

Antragsstellung

Forderantrége sind auf Vordruck der IFB Hamburg vor Baubeginn bei der IFB Hamburg einzu-
reichen.

Antrage, die unvollstandig sind oder sonstige Mangel aufweisen, werden nur unter Vorbehalt der
Ergéanzung und Uberarbeitung durch die Antragstellenden entgegengenommen. Sofern sie nicht
binnen 3 Monaten vollstandig und mangelfrei bei der IFB Hamburg eingereicht worden sind, kdn-
nen sie abgelehnt werden.

Forderzusage/Bewilligungsbescheid

Im weiteren Verfahren wird ein vollstandiger Finanzplan erstellt und die Finanzierung mit der oder
dem Antragstellenden abgestimmt.

Bei Genehmigung des Antrags durch die IFB Hamburg werden eine Férderzusage bzw. ein Be-
willigungsbescheid erteilt und ggf. ein Darlehensvertrag geschlossen.

Auszahlungen der Fordermittel

Auszahlungen erfolgen nach dem festgelegten Bauzeiten- und Finanzierungsplan und dem je-
weiligen festgestellten Baufortschritt. Auszahlungen kdnnen erst dann erfolgen, wenn die Voraus-
setzungen erfllt sind.

Die laufenden Zuschisse werden ab dem Monatsersten des Quartals, in das die von der IFB
Hamburg festgestellte mittlere Bezugsfertigkeit fallt, in Vierteljahresraten ausgezahit. Die Hohe
und die Auszahlungsvoraussetzungen der Zuschisse sind in der Férderzusage bzw. im Bewilli-
gungsbescheid geregelt.

Anzeige der Bezugsfertigkeit und Schlussabrechnung

Nach Anzeige der Bezugsfertigkeit wird von der IFB Hamburg eine mittlere Bezugsfertigkeit er-
mittelt. Spatestens 6 Monate nach Bezugsfertigkeit ist die Schlussabrechnung bei der IFB Ham-
burg einzureichen.
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2. Welche planerischen Anforderungen miissen erfiillt werden?

Kostenreduzierende Baustandards

Es wird empfohlen, die Vorschlage des Hamburg-Standards zur nachhaltigen Senkung der Bau-
kosten im Wohnungsneubau umzusetzen. Die in der Initiative kostenreduziertes Bauen entwi-
ckelten Baustandards ermdglichen es, die Baukosten deutlich zu senken.

2.1 Mix der Haushalte

Bei Foérderungen, die mehr als 30 Wohneinheiten (WE) umfassen, missen in der Regel folgende
HaushaltsgréfRen vorgesehen werden:

(O I =T =10 TR mindestens 20 %
FUF B PEISONEN ... et e et e e e e e e mindestens 20 %
fUr 4 Uund MeENr PeIrSONEN..... ..o aes mindestens 10 %

Von dieser Regelung ausgenommen sind barrierefreie Wohnungen mit Bafrei-Bindung.

Weitere Ausnahmen sind aus stadtebaulichen, quartiers- oder portfoliobezogenen oder baulich-
konstruktiven Griinden im Einzelfall méglich.

2.2 Wohnungsgrofen

221 WohnungsgroBen fiir einen Haushalt in einer Wohnung

Die Wohnungsgrofien missen innerhalb der folgenden Flachenkorridore liegen:

HaushaltsgroRe/Zahl der Personen forderfahige Wfl.

1 von 30 m? bis 50 m?

von 50 m? bis 60 m?

von 65 m? bis 75 m?

von 90 m2 bis 105 m?

von 105 m? bis 120 m?

2
3
4 von 75 m? bis 90 m?
5
6

Fir jede zuséatzliche Person steigt die férderfahige Wohnflache um 15 m2.

Bei der Berechnung der durchschnittlichen Wohnflache werden Kompaktwohnungen flr 1-Per-
sonen-Haushalte unabhangig von ihrer Grofte mit 45 m? je Wohnung beriicksichtigt.

2.2.2 WohnungsgroéBen fiir mehrere Haushalte in einer Wohnung (Cluster-Wohnungen)

In Cluster-Wohnungen gruppieren sich mehrere private Einheiten (Haushalte) um gemeinschaft-
lich genutzte Flachen. Eine private Einheit besteht aus einem privaten Wohn-/Schlafbereich mit
Nasszelle. Die gemeinschaftlich genutzte Flache beinhaltet in der Regel gemeinsame Wohn-,
Koch- und Essbereiche. Auf Wunsch kénnen zusatzlich kleine Kochgelegenheiten fir die privaten
Einheiten geschaffen werden.

Die Wohnungsgrofien dirfen die forderfahige Wohnflache nicht Gberschreiten:

Cluster-Wohnungen forderfahige Wfl.

je private Einheit fir 1 Person bis 40 m? (inkl. gemeinschaftlich genutzte Flachen)

Fir jede zusatzliche Person steigt die foérderfahige Wohnflache je private Einheit um 17,5 m2,
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Die GroRe fur Cluster-Wohnungen ist in der Regel auf 4 private Einheiten und maximal 6 Perso-
nen begrenzt. Sofern in Einzelfallen gréRere Cluster-Wohnungen geplant werden, ist hierflir eine
Ruckbauplanung in kleinere, abgeschlossene Wohnungen vorzusehen.

2.2.3 Sonderregelungen bei Wohnungsgrofen

Bei barrierefreien Wohnungen mit entsprechenden Bindungen ist eine Uberschreitung der regel-
haften Wohnflachen zulassig:

= Wohnungen mit Bafrei-Bindung: bis zu 5 m?/Haushalt

= Wohnungen mit WA/BG-Bindung, barrierefrei und uneingeschrankt mit dem Rollstuhl nutz-
bar: bis zu 10 m?/Haushalt

Dies gilt nicht fur Wohnungen mit barrierereduzierter Grundausstattung.

Bei Reihenhausern ist eine Uberschreitung der regelhaften Wohnflachen um 5 m? Wil. je Ober-
geschoss zulassig.

2.2.4 Ausnahmen bei Wohnungsgroen

=  Eine Uberschreitung der Wohnflache innerhalb einzelner Wohnungen ist zuléssig, wenn die
zulassige Wohnflache aller Wohnungen einer HaushaltsgréRe in der Summe nicht tber-
schritten wird.

» Die Uberschreitung der jeweiligen maximal zuléssigen Wohnflache ist auf 10 % je Wohnung
beschrankt.

= Weitere Ausnahmen sind aus stadtebaulichen, portfoliobezogenen oder baulich-konstrukti-
ven Griinden im Einzelfall méglich.

2.3 Allgemeine und Planungsanforderungen
Die Moblierbarkeit der Raume muss nachgewiesen werden.

Bis zu V4 der Nutzflache des Freisitzes, maximal jedoch 5 % der beheizbaren Wohnflache ist als
Wohnflache anrechenbar.

Abstellflachen
= Maximal 2 m? Abstellflache je Wohnung sind als Wohnflache férderfahig.

= Bei Cluster-Wohnungen sind bis zu 2 m? Abstellflache je privater Einheit als Wohnflache
forderfahig, wenn fiir die Cluster-Wohnung insgesamt 6 m? Abstellflache nach HBauO au-
Rerhalb der Wohnung nachgewiesen werden.

Gemeinschaftsraume

®=  Haupt- und Nebenrdume missen allgemein zuganglich sein.

=  Haupt- und Nebenraume missen barrierefrei gem. HBauO § 50 nutzbar sein.

®  Im oder in direkter Nahe zum Gemeinschaftsraum sind barrierefreieToiletten vorzusehen.

®=  Anerkannte Gemeinschaftsraume sind in geeigneter Quantitat und Qualitat fir die Nutzun-
gen ,Aufenthalt und Austausch® zu méblieren und technisch auszustatten.

= Bis zu Y4 der Nutzflache eines angegliederten Freisitzes, maximal jedoch 5 % der beheizba-
ren Gemeinschaftsraumflache ist als férderfahige Flache anrechenbar.
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Fahrradstellplatze (geférdert)

= | eichter Zugang zum Stellplatz ebenerdig, iber Rampe oder Aufzug. Bei Rampen gilt das-
selbe Steigungsverhaltnis wie fiir Pkw. Aufziige miissen ein Mindestinnenmalf’ von 1,10 m x
2,10 m, bzw. Diagonalmal} von 2,10 m aufweisen.

=  Anforderungen an Fahrradstellplatze: allseitig umschlossen, regensicher, Zugang nur fiir Be-
rechtigte, individualisierte Stellplatze, diebstahlsichere Befestigungsmaoglichkeiten.

3. Bauliche Mindeststandards

Folgende bauliche Mindeststandards miissen eingehalten werden. Abweichungen sind in Abstim-
mung mit der IFB Hamburg zulassig. Nachtragliche Abweichungen sind schriftlich anzuzeigen.
Die IFB Hamburg behalt sich in diesem Fall die Prifung und Zustimmung vor.

Kiichen

Alle Wohnungen missen mit Kiichen gem. folgender Anforderungen ausgestattet werden:
= Arbeitsplatte: durchlaufend

®  Spritzschutz, mindestens 0,60 m hoch, Gber die gesamte Lange der Arbeitsplatte

=  Einbauspule mit Abtropfflache

=  Herd mit vier Kochfeldern und Backofen

= Standflache inkl. Anschlussméglichkeit fur Kuhlschrank und Geschirrsplilmaschine: je
0,60 m breit

Kompaktkiiche fiir 1-Personen-Haushalte

= |In Kompaktwohnungen zuldssige Kiiche mit einer Arbeitsplattenlange unter 1,80 m
= Arbeitsplatte: durchlaufend

= Spritzschutz, mindestens 0,60 m hoch, Gber die gesamte Lange der Arbeitsplatte
= QOberschranke: Gber der gesamten Lange der Arbeitsplatte

=  Einbauspule mit Abtropfflache

= Herd mit mindestens zwei Kochfeldern und Backofen

= Standflache inkl. Anschlussmoglichkeit fiir Kiihischrank: mindestens 0,50 m breit
Bodenbeldage

Alle Rdume missen mit Bodenbelagen ausgestattet werden.

Bauschild

Wahrend der Bauzeit ist ein Bauschild aufzustellen, das auf die Férderung des Objektes durch
die IFB Hamburg hinweist.

Dazu kann ein vorkonfektioniertes eigenstandiges Schild genutzt werden (1,50 x 1,00 m). Dieses
ist erhaltlich bei:

O.H. Schilske & Co. Nfl. e. K., Warnckesweg 17, 22453 Hamburg,
Tel. 040/570 088 96, Fax 040/570 088 97.
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Sofern der Férderhinweis auf einem Sammelbauschild mit allen Projektangaben untergebracht
werden soll, ist dies zulassig, wenn der Text vom IFB Hamburg-Musterbauschild vollstandig wie-
dergegeben und das IFB Hamburg-Logo in angemessener Weise in diesem Kontext abgebildet
wird. Das IFB Hamburg-Logo muss mit dem Klarschriftzusatz in den Originalfarben auf weilem
Hintergrund mit einer MindestgréRe des Bauschildes in Erscheinung treten.

Das Logo darf weder verzerrt noch verandert und nur im Kontext mit einem projektbezogenen
Bauschild verwendet werden. Die Druckvorlagen fir das Bauschild und das Logo stehen als gra-
fische Vorlagen auf der Internetseite http://www.ifbhh.de im Bereich Download zur Verfligung.

Bauplakette

Die Bauplakette mit Hamburg-Logo und Baujahr ist zur Fertigstellung an gut sichtbarer Stelle
anzubringen. Diese Plakette ist erhaltlich bei:

SIEG & SPEITH Metallgief3erei GmbH, Schiitzenstralle 87, 22761 Hamburg
Tel. 040/853 2190.
4. Anforderungen an barrierereduzierte Grundausstattung

Allgemeine Anforderungen
= Die Wohnungen missen stufen- und schwellenlos erreichbar sein.

= Alle Rdume innerhalb der Wohnung sowie die zugehdrigen Nebenrdume wie Keller, Mull-
platz, Stellplatze usw. missen stufen- und schwellenlos erreichbar sein.

= Untere Turanschlage und Schwellen sind nicht zuldssig. Sind sie technisch notwendig, dir-
fen sie nicht héher als 2 cm sein.

®=  Die nutzbare Breite von Haus- und Wohnungsfluren muss mindestens 1,20 m betragen. Die
nutzbare Breite von Fluren innerhalb der Wohnung darf 1,00 m betragen, wenn eine
Bewegungsflache von mindestens 1,20 m x 1,20 m vor den Innentiren der Wohnung (auch
der Wohnungseingangstiir) nachgewiesen wird. Bewegungsflachen dirfen sich Gberlagern.

= Lichte Durchgangsbreite von Wohnungseingangs- und Hauseingangstiren mindestens
0,90 m

=  Lichte Durchgangsbreite von Innentiiren mindestens 0,80 m. Diese Anforderung gilt nicht fur
das Gaste-WC und den Abstellraum.

= Fdr Schalter- und Bedienhdhen gibt es keine Anforderungen.
Anforderungen an einen Sanitdrraum je Haushalt

®=  Nachweis einer Bewegungsflache von 0,90 m x 0,90 m vor den Objekten (Waschbecken,
Duschplatz, WC, Waschmaschine)

=  Anforderungen an den Duschplatz: Flache mindestens 1,00 m?, lichte Breite des Duschplat-
zes mindestens 0,90 m und lichte Durchgangsbreite zum Duschplatz mindestens 0,90 m.

®=  Mindestabstand zwischen den einzelnen Objekten sowie zum Duschbereich jeweils mindes-
tens 0,15 m. Unterschreitet der Abstand zur Dusche diese Anforderung, gelten die Bewe-
gungsflachen als Gberlagert und die entsprechenden Anforderungen der DIN 18040-2 sind
umzusetzen.

®=  Drehtliren missen nach auRen aufschlagen.

NEUBAU VON MIETWOHNUNGEN — 2. FORDERWEG B Hamburgische Investitions- und Férderbank ® Giiltig ab 1. Januar 2026 29


http://www.ifbhh.de/

®= In den Wohnungen kann eine Badewanne eingebaut werden. In diesem Fall ist planerisch
nachzuweisen, dass die Nachristung mit einer Dusche im obigen Sinn mdglich ist.

= Wande von Sanitarrdumen missen so ausgebildet werden, dass Halte- und Stltzgriffe bei
Bedarf nachtraglich befestigt werden kdnnen.

Anforderungen an die Aufzugsanlage

= Aufzugsanlagen missen mindestens Aufzugstyp 2 der DIN EN 81-70:2022-12 entsprechen.
= Die Befehlgeber missen in der H6he von 0,85 m bis 1,20 m erreichbar sein.
Anforderungen an einen barrierefreien Freisitz (optional)

= Der Freisitz muss entsprechend der HBauO barrierefrei nutzbar sein.

Uber Ausnahmen aus baulich-konstruktiven Griinden entscheidet die IFB Hamburg im Einver-

nehmen mit der Behdrde fur Stadtentwicklung und Wohnen.

5. Anforderungen an barrierefreie und rollstuhlgerechte Wohnungen
(mit Bindung)

Die Anforderungen an diese Wohnungen ergeben sich aus den Vorgaben der HBauO § 50 fir
barrierefreie Wohnungen, fiir rollstuhlgerechte Wohnungen aus den Vorgaben der HBauO § 50
in Verbindung mit DIN 18040-2R.

Abweichend/erganzend gilt:

= Den Wohnungen zugehotrige Nebenraume und Flachen wie Keller, Miillplatz, Stellplatze
usw. mussen stufen- und schwellenlos erreichbar sein.

= Bedienhohen fir Millboxen und Millcontainer bis max. 1,2 m
= |n Aufziigen sind extragroRe Befehlsgeber nach DIN EN 81-70:2022-12 nicht erforderlich.

= Sanitdrrdume: Zur leichteren Nutzbarkeit des Waschbeckens ist ein seitlicher Mindestab-
stand von 20 cm zur Wand oder zu anderen Sanitarobjekten einzuhalten. Unterschreitet der
Abstand der Dusche zum Waschbecken diese Anforderung, gelten die Bewegungsflachen
als uberlagert und die entsprechenden Anforderungen der DIN 18040-2 sind umzusetzen.

6. Anforderungen an Gebaudetechnik

Es wird empfohlen, die Gebaudetechnik gemal den Vorschlagen des Hamburg-Standards zur
nachhaltigen Senkung der Baukosten im Wohnungsneubau umzusetzen.

Warmepumpen

Warmepumpen, die in IFB-geférderte Gebaude eingebaut werden, missen auf der zum Zeitpunkt
der Antragstellung aktuellen Liste der forderfahigen Warmepumpen des Bundesamtes fir Wirt-
schaft und Ausfuhr aufgefuhrt sein.

Heizung

Elektrische Heizungsanlagen mit Ausnahme von Warmepumpen sind ausgeschlossen.
7. Optionale energetische Standards

Energetische Standards, die lber den gesetzlichen Mindeststandard hinausgehen, werden liber-
gangsweise bis Ende 2026 zusatzlich geférdert.
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Fir eine Férderung der optionalen energetischen Standards muss der Nachweis durch eine oder
einen fur die Férderprogramme des Bundes zugelassenen Energieberater (EEE-Liste) erfolgen.
Hierzu ist ein Testat notwendig.

Alternativ kann der notwendige Nachweis von einem von der IFB Hamburg autorisierten Quali-
tatssichernden erfolgen, der die Planungs- und Ausflihrungsphase begleitet.

Informationen zum Verfahren der QS-E:

https://www.ifbhh.de/qualitaetssicherung-energie

Anforderungen an erhohte energetische Standards

Die Einhaltung ist durch eine auf Grundlage des Energiebedarfs aufgestellte Gebaude-Energie-
bilanz gem. GEG nachzuweisen. Fur die energetische Bilanzierung ist der Jahres-Primarenergie-
bedarf nach DIN V 18599 zu ermitteln. § 20 Absatz 2 GEG ist nicht anzuwenden.

IFB-Effizienzhaus-40

= Entspricht den Anforderungen an das Effizienzhaus-40 der Fdrderung Klimafreundlicher
Neubau — Wohngebaude (KFN) der KfW.

IFB-Effizienzhaus-40 mit Warmeriickgewinnung

= Entspricht den Anforderungen an das Effizienzhaus-40 der Forderung Klimafreundlicher
Neubau — Wohngebaude (KFN) der KW mit Warmerlickgewinnung.

IFB-Passivhaus

IFB-Passivhauser diirfen

=  einen Jahres-Heizwarmebedarf (QH) von 15 kWh/m? und Jahr Energiebezugsflache und
= einen Jahres-Primarenergiebedarf (Qp") von 40 kWh/m? Gebaudenutzflache AN und Jahr

nicht Uberschreiten. Eine ventilatorgestitzte Wohnungsliftung mit Warmertckgewinnung ist ob-
ligatorisch. Die Werte sind mit der jeweils aktuellen Version des PHPP zu ermitteln.

Energetische Standards mit Anrechnung selbst erzeugter, erneuerbarer Energie
Hinweis zur Realisierbarkeit

Fir diese Gebaudestandards ist es unverzichtbar, bereits am Anfang des Planungsprozesses
sorgfaltig die Energieerzeugungspotenziale unter Berlicksichtigung der Ausrichtung, Verschat-
tung und insbesondere auch des Verhaltnisses der Wohnflache zu der fir die Energieerzeugung
nutzbaren Hullflache (Dach und ggf. Fassade) zu prifen, da die Erzeugung einer ausreichenden
Menge erneuerbarer Energie eine grofde technische Herausforderung darstellt.

=  Ein IFB-Niedrigstenergie-Haus ist dann nachgewiesen, wenn die Menge der selbst erzeug-
ten erneuerbaren Energie pro Jahr grof3er ist als 50 % des rechnerisch ermittelten jahrlichen
Energiebedarfs fir Heizung, Liftungsanlage, Warmwasserbereitung, Haushalts- und Ge-
meinschaftsstrom.

Dieser Nachweis muss fur den Jahres-Primarenergiebedarf und fiir den Jahres-Endenergie-
bedarf gefiihrt werden.

=  Ein Effizienzhaus-Plus ist dann nachgewiesen, wenn die Menge der selbst erzeugten er-
neuerbaren Energie pro Jahr grofer ist als der rechnerisch ermittelte jahrliche Energiebedarf
fur Heizung, Liftungsanlage, Warmwasserbereitung, Haushalts- und Gemeinschaftsstrom.

Dieser Nachweis muss flur den Jahres-Primarenergiebedarf und fiir den Jahres-Endenergie-
bedarf gefiihrt werden.
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Ausgangsstandard ist ein IFB-Effizienzhaus-40 oder ein IFB-Passivhaus.
Bilanzierung

= Als Bilanzierungsgrenze gilt die Grenze des Grundstiicks, auf dem das Gebaude errichtet
wird. Die Energieerzeugung aus Abwasserabwarme aus dem Sielnetz auf 6ffentlichem
Grund kann bei der Bilanzierung ebenfalls bericksichtigt werden.

= Bei der Nachweisfiihrung ist fir den Haushaltsstrombedarf ein pauschaler Wert von
37 kWh/m?a Wfl. anzusetzen.

= Alternativ kdnnen folgende Werte entsprechend der geplanten Haushaltsgrofie pro
Wohneinheit angesetzt werden:

1-Personen-Haushalt................... 1.200 kWh/a
2-Personen-Haushalt............cooooooiiiiiiiiii 2.100 kWh/a
3-Personen-Haushalt...............ooooiiiiiiii e 2.550 kWh/a
4-Personen-Haushalt................. 3.000 kWh/a
5-Personen-Haushall.................uuuiiiiiiiiiii e 3.550 kWh/a

= Der netzeingespeiste Strom ist mit dem Primarenergiefaktor des Verdrangungsstrommixes
zu bewerten.

= Die Ertragsprognose fur die generierte erneuerbare elektrische Energie ist auf Grundlage
der DIN V 18599-9 zu berechnen.

8. Qualitatssicherung Holzbau (QS-H)

Die Gewahrung von Fordermitteln bei der Holzbauférderung setzt die Durchfihrung einer QS-H
voraus.

Die oder der Investierende ist verpflichtet, eine zu diesem Zweck autorisierte Qualitatssichernde
oder einen autorisierten Qualitatssichernden zu beauftragen, den Planungs- und Bauprozess zu
begleiten.

Informationen hierzu und zum vorgegebenen Verfahren der Qualitatssicherung sind unter
https://holzbau-netzwerk-nord.de/gs zusammengefasst. Dort finden Sie auch die Liste der auto-
risierten Qualitatssichernden sowie eine Empfehlung zur ortsiiblichen Vergutung.

Die in der Anlage unter https://holzbau-netzwerk-nord.de/gs/nicht-foerderfachige-holzbaudetails
beschriebenen Details entsprechen nicht dem Stand der Technik. Gebaude oder Gebaudeteile
in Holzbauweise mit den beschriebenen Details sind nicht forderfahig.

Die IFB Hamburg, die BSW und von diesen beauftragte Dritte sind berechtigt, Ortsbesichtigungen
und stichprobenartige Uberpriifungen zur QS-H vorzunehmen.

Bei der QS-H gilt das Vier-Augen-Prinzip, daher darf die oder der autorisierte Qualitatssichernde
nicht gleichzeitig mit Planungs- oder Werksleistungen fiir das zu prifende Objekt beauftragt sein.
Zu diesen Leistungen zahlen auch das Erstellen der Bauvorlagen und das Aufstellen der bau-
technischen Nachweise. Zur Erlangung der Férderung ist dem Vertrag der QS-H-Leistungskata-
log zugrunde zu legen. Dieser gliedert sich in die drei fir die Gewahrung der Férderung zwingend
erforderlichen Stufen I, Il und Ill. Weitergehende Leistungen zur Qualitatssicherung durfen frei
vereinbart werden.
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Zur Bewilligung der Forderung bzw. fir einen vorzeitigen Baubeginn muss die Stufe | positiv ab-
geschlossen sein. Fir die Auszahlung der ersten Darlehensrate muss die Stufe Il positiv abge-
schlossen sein. Fir die Auszahlung des Zuschusses muss die Stufe Ill positiv abgeschlossen
sein.

9. Vorbereitung auf Ambient-Assisted-Living (AAL)

Nach Abschluss der Mallnahme mussen folgende Anforderungen erfiillt werden:
Wohnungseingangstiir

Vorbereitung auf automatisierte Tiiréffnung und -schlieBung mit zentraler Steuerméglich-
keit

= 1 x Unterputz-Abzweigdose innen neben Tlrsturz mit 5-adriger 230V-Zuleitung aus der Un-
terverteilung der Wohnung

= 1 x Unterputz-Abzweigdose innen neben Tursturz mit Steuerleitung aus der Unterverteilung
der Wohnung

= 1 x Unterputz-Abzweigdose aul3en neben Tursturz mit CAT7-Datenleitung aus der Unterver-
teilung der Wohnung

= 1 x CAT7-Datenleitung von der Unterverteilung der Wohnung zur zentralen allgemeinen
Netzwerkverteilung

Wohnung
Vorbereitung auf mégliche Notwendigkeit von Installationsraum

=  Verwendung tiefer Installationsdosen (Unterputz, Hohlwand) fir alle Installationszwecke, so-
fern Schall-, Brand, oder andere Schutzziele der Verwendung tiefer Unterputzdosen nicht
widersprechen.

Vorbereitung auf automatisierte Lichtschaltung mit erhéhter Funktionserhaltung
= Getrennte LS von Beleuchtung zu Steckdosen

= Getrennte FI-Gruppen von Beleuchtung zu Steckdosen

= Je Raum ein Anschluss fur Sturzsensorik, die die Beleuchtung schalten kénnte

= Je Raum eine 5-adrige 230V-Zuleitung von Schaltaktorik zum Deckenauslass, zusatzlich zu
Deckenbeleuchtung

Vorbereitung auf Informationstechnik mit erh6hter Funktionserhaltung

= 1 separate FI-Gruppe fiir Informationstechnik, die exklusiv den Internetrouter und die Ge-
b&audetechnik (Wohnungstechnik) versorgt

Vorbereitung auf Fenstermotoren und elektrische Rollladen
= Je Fenster eine Unterputz-Abzweigdose neben Fenstersturz mit 5-adriger 230V-Zuleitung.
Ausnahme

= Die Anforderungen gelten nicht fur Abstellrdume und Gastetoiletten.

NEUBAU VON MIETWOHNUNGEN — 2. FORDERWEG B Hamburgische Investitions- und Férderbank ® Giiltig ab 1. Januar 2026 33



I FB | Hamburgische

Investitions- und Stand: 12.01.2026

HAM B U RG I Férderbank



	1. Was ist das Ziel der Förderung?
	2. Wer kann Anträge stellen?
	3. Welche Maßnahmen werden wie gefördert?
	3.1 Grundmodule
	3.1.1 Neubau von Mietwohnungen
	3.1.2 Erweiterung von Wohnflächen (z. B. Dachgeschossausbauten, Umwandlung gewerblicher Flächen, Umbau von Büros in Wohnungen)
	3.1.3 Barrierereduzierte Grundausstattung

	3.2 Ergänzungsmodule
	3.2.1 IFB-Förderdarlehen II
	3.2.2 Energiesparendes Bauen
	3.2.3 Nachhaltiges Bauen
	3.2.3.1 Reduktion der grauen Emissionen aus der Gebäudekonstruktion
	3.2.3.2 Nachhaltige Dämmstoffe
	3.2.3.3 Holzbauförderung
	3.2.3.4 Zertifikate für Nachhaltiges Bauen

	3.2.4 Barrierefreie Ausstattung
	3.2.4.1 Barrierefreie und rollstuhlgerechte Wohnungen
	3.2.4.2 Vorbereitung auf Ambient-Assisted-Living (AAL)
	3.2.4.3 Servicewohnanlagen

	3.2.5 Gemeinschaftsräume
	3.2.6 Aufzugsanlagen
	3.2.7 Urbane Mobilität
	3.2.7.1 Komfort-Fahrrad-Stellplätze
	3.2.7.2 Zuschuss für Ladestationen
	3.2.7.3 Stationsbasierte Carsharing-Stellplätze

	3.2.8 Kompaktwohnungen
	3.2.9 Kompakte Bauvorhaben
	3.2.10 Große Familien-Wohnungen
	3.2.11 Sicherheitstreppenraum
	3.2.12 Einsatz von Vollsteinen bei Fassaden
	3.2.13 Ausgleich von lagetypischen grundstücksbedingten Sonderbaukosten
	3.2.14 Fördermodul Wettbewerbe
	3.2.15 Förderungsergänzende Finanzierungen
	3.2.16 Laufender Zuschuss für Förderung ohne Darlehen

	3.3 Förderung im Überblick
	3.4 Kombination mit anderen Förderprogrammen
	3.4.1 Förderprogramme der IFB Hamburg
	3.4.2 Förderprogramme von KfW und BAFA (BEG)
	3.4.3 Kumulierung/Kumulierungsverbot


	4. Wie sind die Förderkonditionen?
	4.1 Zinsen
	4.2 Tilgung
	4.3 Beginn der Leistungen
	4.4 Bereitstellungszinsen
	4.5 Valutierungszinsen
	4.6 Verwaltungsgebühr
	4.7 Bereithaltung, Nichtabnahme
	4.8 Öffnungsbedingung
	4.9 IFB-Ergänzungsdarlehen

	5. Welche Bindungen entstehen?
	5.1 Belegungsbindungen
	5.1.1 Belegungsbindungen bei barrierefreien Wohnungen
	5.1.1.1 Barrierereduzierte Grundausstattung
	5.1.1.2 Barrierefreie Wohnungen nach HBauO
	5.1.1.3 Rollstuhlgerechte Wohnungen nach HBauO mit Zusatzmerkmal R


	5.2 Mietpreisbindungen
	5.2.1 Mieterhöhungen
	5.2.2 Inklusivmiete
	5.2.3 Betriebskostenabrechnung bei Cluster-Wohnungen

	5.3 Weitere Regelungen
	5.3.1 Umwandlungsverbot
	5.3.2 Mietvertragliche Regelungen
	5.3.3 Kopplungsverbot für Stellplätze
	5.3.4 Einmalige und sonstige Nebenleistungen der Mieterin oder des Mieters
	5.3.5 Weitergabe der Bindungen
	5.3.6 Dauer der Bindungen bei vorzeitiger Rückzahlung des Baudarlehens
	5.3.7 Rückkehroption von Mieterinnen und Mietern bei Ersatzneubauten
	5.3.8 Mitspracherecht bei Nachbelegung in Cluster-Wohnungen


	6. Welche allgemeinen Anforderungen gelten?
	6.1 Anforderungen an Investierende
	6.1.1 Eigenkapital
	6.1.2 Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit

	6.2 Anforderungen an das Bauvorhaben und das Grundstück
	6.2.1 Beginn des Bauvorhabens
	6.2.2 Grundstück/Erbbaurecht
	6.2.3 Verkehrswert des Grundstücks
	6.2.4 Anforderungen an Planung und Ausführung

	6.3 Allgemeine Bedingungen
	6.3.1 Sicherung des Darlehens
	6.3.2 Sperrfrist bei Antragsverzicht
	6.3.3 Prüfungsrecht
	6.3.4 Ausnahmen
	6.3.5 Haftungsausschluss
	6.3.6 Kein Rechtsanspruch


	7. Welche Rechtsgrundlage gilt?
	8. Wo kann man die Förderung beantragen?
	1. Wie ist das Verfahren?
	2. Welche planerischen Anforderungen müssen erfüllt werden?
	2.1 Mix der Haushalte
	2.2 Wohnungsgrößen
	2.2.1 Wohnungsgrößen für einen Haushalt in einer Wohnung
	2.2.2 Wohnungsgrößen für mehrere Haushalte in einer Wohnung (Cluster-Wohnungen)
	2.2.3 Sonderregelungen bei Wohnungsgrößen
	2.2.4 Ausnahmen bei Wohnungsgrößen

	2.3 Allgemeine und Planungsanforderungen

	3. Bauliche Mindeststandards
	4. Anforderungen an barrierereduzierte Grundausstattung
	5. Anforderungen an barrierefreie und rollstuhlgerechte Wohnungen (mit Bindung)
	6. Anforderungen an Gebäudetechnik
	7. Optionale energetische Standards
	8. Qualitätssicherung Holzbau (QS-H)
	9. Vorbereitung auf Ambient-Assisted-Living (AAL)

